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Leistungs-EmpfängerInnen nach Bezirken und in 1.000 EinwohnerInnen

		  2008	 2009	 2010
			   absolut	 in 1000 EW	 absolut	 in 1000 EW	 absolut	 in 1000 EW
Magistrat Salzburg			   1.057	 7,2	 1.131	 7,7	 1.161	 7,9
BH Hallein			   298	 5,3	 298	 5,3	 291	 5,1
BH Salzburg-Umgebung			   592	 4,2	 592	 4,2	 611	 4,3
BH St. Johann i. PG.			   406	 5,2	 411	 5,2	 437	 5,6
BH Tamsweg			   86	 4,1	 103	 4,9	 113	 5,4
BH Zell am See			   446	 5,3	 460	 5,4	 459	 5,4

Gesamt			   2.885	  	 2.995	  	 3.072

5,45,45,64,35,1
7,9

Salzburg Stadt Hallein Salzburg-Umgebung St. Johann i Pg. Tamsweg Zell am See

Im Jahr 2010 wurden 37,8 % der Leistungen für behin-
derte Personen in der Stadt Salzburg erbracht, gefolgt 

vom Bezirk Salzburg-Umgebung mit 19,9 %. Die Zahl der 
unterstützten Personen stieg um 2,5 % gegenüber 2009.

		  2008	 2009	 2010
			   absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
männlich			   1.644	 57,0	 1.702	 56,8	 1.721	 56,0
weiblich			   1.241	 43,0	 1.293	 43,2	 1.351	 44,0

Gesamt			   2.885	  	 2.995	  	 3.072	  

Im Jahr 2010 waren landesweit 56 % der unterstützen Personen männlich und 44 % weiblich.

Fälle nach Geschlecht

Quelle: Statistik Austria, Abteilung 3
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		  2008	 2009	 2010
	 Fälle	 in %	 Fälle	 in %	 Fälle	 in %	
0 bis 5 Jahre	 89	 2,8	 80	 2,5	 43	 1,4
06 bis 15 Jahre	 491	 15,6	 492	 15,1	 442	 14,4
16 bis 18 Jahre	 261	 8,3	 243	 7,5	 203	 6,6
19 bis 24 Jahre	 414	 13,2	 435	 13,3	 407	 13,2
25 bis 30 Jahre	 306	 9,7	 333	 10,2	 332	 10,8
31 bis 40 Jahre	 505	 16,1	 484	 14,8	 428	 13,9
41 bis 50 Jahre	 559	 17,8	 623	 19,1	 622	 20,2
51 bis 60 Jahre	 311	 9,9	 338	 10,4	 352	 11,5
61 bis 70 Jahre	 145	 4,6	 161	 4,9	 168	 5,5
71 bis 80 Jahre	 43	 1,4	 49	 1,5	 46	 1,5
über 80 Jahre	 17	 0,5	 22	 0,7	 29	 0,9

Summe	 3.141	  	 3.260	  	 3.072	  
Fälle	 2.885	  	 2.995	  	 3.072	
	

Fälle nach Alter

Die verwendeten Daten für die Jahre 2008 bis 2010 
sind zusammengeführte Monatsdaten. Daher werden 
Personen, die aufgrund ihres Geburtsjahres im Laufe des 
Jahres in eine andere Altersstufe wechseln, in beiden 
Kategorien gezählt. Die Summe entspricht daher nicht 
exakt der Anzahl der Fälle.

Von der Gesamtzahl der unterstützten Personen sind 
46,4 % bis 30 Jahre, 45,6 % zwischen 31 und 60 Jahre 
und 7,9 % über 61 Jahre.
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Jugendwohlfahrt
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Die öffentliche Jugendwohlfahrt dient dem Ziel, das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen zu sichern. Dazu 
gehört das Recht des jungen Menschen auf die Förde-
rung der Entwicklung seiner körperlichen, seelischen 
und geistigen Kräfte, auf den Schutz seines Lebens, die 
Sicherung seiner körperlichen und seelischen Gesundheit 
und die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

In der Jugendwohlfahrt ist der Bund für die Grundsatz-
gesetzgebung und die Länder für die Ausführungsge-
setzgebung und Vollziehung zuständig.

Das Ausführungsgesetz zum Jugendwohlfahrtsgesetz 
1989 (Bundesgesetzblatt Nr 161/1989 in der geltenden 
Fassung) ist die Salzburger Kinder- und Jugendwohl-
fahrtsordnung 1992 (Landesgesetzblatt Nr 83/1992 in 
der geltenden Fassung).

Können Eltern oder Erziehungsberechtigte das Wohl von 
Minderjährigen nicht gewährleisten, dann ist von Seiten 
der öffentlichen Jugendwohlfahrt Hilfestellung zu ge-
währen. Der Jugendwohlfahrt kommt dabei die Aufgabe 
zu, die Familie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in der 
Pflege und Erziehung Minderjähriger zu beraten und zu 
unterstützen.

Öffentliche Jugendwohlfahrt wird allen in Betracht 
kommenden Personen gewährt, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Land Salzburg haben.

Die Hilfestellung der öffentlichen Jugendwohlfahrt 
beinhaltet Präventionsmaßnahmen, die Bereitstellung 
sozialer Dienste wie Unterbringungsmöglichkeiten in 
Wohngemeinschaften, Elternberatung etc. und Hilfen zur 
Erziehung. Dazu gehören unter anderem die stationäre 
Unterbringung und die ambulante Betreuung.

6. Jugendwohlfahrt

Die Hilfen zur Erziehung werden in Form einer „Un-
terstützung der Erziehung“ und in Form einer „vollen 
Erzie-hung“ erbracht.
Die Unterstützung der Erziehung soll vor allem dazu 
dienen, die Voraussetzungen für die Erziehung des Min-
derjährigen in der eigenen Familie zu verbessern. Reicht 
diese Unterstützung nicht aus, so wird der Minderjährige 
im Rahmen der vollen Erziehung zur Gänze außerhalb 
seiner eigenen Familie in einer Einrichtung (z.B. Wohnge-
meinschaft) oder einer Pflegefamilie untergebracht.

Zur Durchführung der Hilfen zur Erziehung werden 
Träger der freien Jugendwohlfahrt, wenn sie nach Ziel 
und Ausstattung dazu geeignet sind, herangezogen. Sie 
erfüllen im Auftrag der Landesregierung nichthoheitliche 
Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt.

Freie Jugendwohlfahrtsträger im Bundesland Salzburg 
waren 2010:

	 Pro Juventute Soziale Dienste GmbH
	 GÖK Kinder- und JugendbetreuungsGmbH
	� KOKO Kontakt und Kommunikationszentrum für 
Kinder Gem. GmbH

	� Salzburger Jugendhilfe Gem. GmbH
	� Rettet das Kind – Salzburg gemeinnützige Betreu-
ungs- und Berufsausbildungs GmbH

	� Verein SOS – Kinderdorf Salzburg
	� Verein Spektrum
	� Ambulante Familienhilfen (TAF)
	� Verein Zentrum Elf – Zentrum für sozialintegrative 
Entwicklungs- und Lernförderung

	� Verein pepp – pro eltern pinzgau + pongau
	� Verein Rainbows – für Kinder in stürmischen Zeiten
	� Caritas der Erzdiözese Salzburg

6.1. Hilfen zur Erziehung
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Die Anzahl der Hilfen zur Erziehung bezieht sich jeweils 
auf den Auswertungszeitraum Dezember 2008, 2009 
und 2010. Bei den Daten auf Bezirksebene sind alle in 
der Familie mitbetreuten Kinder bei ambulanten Betreu-
ungen, wie therapeutisch ambulante Familienbetreuung, 
gezählt.

Im angeführten Zeitraum waren 108 Kinder neben einer 
Hilfe zur Erziehung in Psychotherapie. 
Die Psychotherapie ist in den folgenden statistischen 
Auswertungen nicht mehr gesondert erfasst.
Die Entwicklung der Anzahl der Kinder und Jugendlichen 
in Hilfen zur Erziehung zeigt sich wie folgt:

Anzahl der Minderjährigen in Hilfen zur Erziehung im Bundesland Salzburg

	 Dez. 2008	 Dez. 2009	 Dez. 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
Ambulante Betreuung	 895	 57	 965	 59	 1.098 	 61,8 
Stationäre Unterbringung	 371	 23,6	 373	 22,8	 381 	 21,4 
Pflegekinder	 305	 19,4	 297	 18,2	 298 	 16,8 
 	  	  	  	  	  	  
Gesamt	 1.571	  	 1.635	  	 1.777 	 	
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Im Gesamten betrachtet, ist die Anzahl der Hilfen zur 
Erziehung im letzten Jahr um 8,7 % angestiegen. Be-

dingt ist dieses Ergebnis durch einen starken Anstieg im 
Bereich der ambulanten Betreuung.

  Ambulante Betreuung        Stationäre Unterbringung        Pflegekinder
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Die Zahl der Minderjährigen in ambulanter Betreuung 
ist im letzten Jahr um 13,8 %, auf 1.098 gestiegen. Die 
ambulanten Hilfen zur Erziehung wurden in den letzten 
Jahren ausgebaut und umfassen zurzeit 61,8 % der 

gesamten Maßnahmen. Das Ziel, mit dem Ausbau der 
ambulanten Betreuungen auch Kindern und Jugend-
lichen in ihren Familien Hilfestellungen anzubieten, wird 
somit erreicht.

Ambulante Betreuung

Entwicklung der ambulanten Betreuung im Bundesland Salzburg

	 Dez. 2008	 Dez. 2009	 Dez. 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
Salzburg Stadt	 312	 34,9	 308	 31,9	 358 	 32,6
Salzburg-Umgebung	 202	 22,6	 225	 23,3	 236 	 21,5
Hallein	 131	 14,6	 156	 16,2	 196 	 17,9
St. Johann im Pg.	 110	 12,3	 103	 10,6	 135 	 12,3
Zell am See	 86	 9,6	 96	 10	 94 	 8,6
Tamsweg	 54	 6	 77	 8	 79 	 7,2 
 	  	  	  	  	  	  
Gesamt	 895	  	 965	  	 1.098 

	Die ambulante Betreuung im Detail

	 Dez. 2008	 Dez. 2009	 Dez. 2010

Ambulante Betreuung von Kindern/
Jugendlichen und Bezugspersonen	 26	 24	 28

Einzelbetreuung	 299	 261	 314
Einzelleistung ohne Maßnahme	 3	 4	 3
Familienhilfe	 1	 12	 17
Schulbesuch/Schulkosten	 9	 6	 7
Sozialpädagogische Familienbetreuung	 60	 150	 181
Therapeutisch ambulante Familienbetreuung	 252	 264	 275
Tagesbetreuungseinrichtungen	 202	 203	 231
Tageseltern	 43	 41	 42
 			 
Gesamt	 895	 965	 1.098
	
	
	

Wie der Statistik zu entnehmen ist, wurden die ambu-
lanten Hilfen, allen voran die Sozialpädagogische  
Familienbetreuung, ausgebaut. Durch dieses flächen-
deckende Angebot können mehr Familien und Minder-

jährige betreut werden. Dies trägt wesentlich dazu bei, 
dass Minderjährige (länger) in den Familien verbleiben 
können und weniger oft fremd untergebracht werden 
müssen.
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	 Dez. 2008	 Dez. 2009	 Dez. 2010
Betreutes Wohnen	 58 	 58	 62
Heime	 60 	 54	 49
Internate	 25 	 23	 22
Krisenstelle für Kinder und Jugendliche	 15 	 13	 17
Krisenstelle für Säuglinge und Kinder bis zum Schuleintritt	 12 	 10	 12
Mutter – Kind – Wohngemeinschaft	 2 	 1	 3
SOS Kinderdorf	 35 	 29	 24
Sozialpädagogische Wohngemeinschaften für Jugendliche	 76 	 87	 100
Sozialpädagogische Wohngemeinschaften für Kinder	 87 	 94	 91
Clearingstelle: Wohngruppe unbegleitete mj. Fremde	 1 	 1	 1
 	  	  	  
Gesamt	 371 	 373	 381

	
	
	

	 2008	 2009	 2010 	
Sozialpädagogische Wohngemeinschaften für Kinder	 80	 87	  95
Sozialpädagogische Wohngemeinschaften für Jugendliche	 64	 71	  79
SOS Kinderdorf	 60	 55	  55
Betreutes Wohnen	 50	 54	  58
Krisenstellen: 	 a.) für Säuglinge und Kinder bis zum Schuleintritt	 11	 11	  11
	 b.) für Kinder	 5	 5	  5
	 c.) für Jugendliche	 8	 8	  8
	 d.) Notschlafstellen	 6	 6	  6
		  +4 Notbetten	 +4 Notbetten	 +4 Notbetten

Die stationäre Unterbringung im Detail

Für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen standen folgende Angebote im 
Bundesland Salzburg zur Verfügung

Die Plätze in Sozialpädagogischen Wohngemeinschaften 
für Kinder und Jugendliche sowie im Betreuten Wohnen 
wurden in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. 

So gibt es im Jahr 2010 um 10,3 % mehr Plätze als noch 
2008.

Die Aufgliederung der einzelnen Bereiche der statio-
nären Unterbringung zeigt, dass die Unterbringungen 
eher konstant im Vergleich zum Vorjahr geblieben sind. 
Dieser Erfolg kann unter anderem auf den Ausbau der 

Ambulanten Hilfen zurückgeführt werden. Einzig in der 
Unterbringung von Jugendlichen in Sozialpädagogischen 
Wohngemeinschaften stiegen die Fallzahlen im Vergleich 
zu 2009 um rund 14,9 %.

2010 ist lediglich ein leichter Anstieg von 2,1 % ge-
genüber 2009 bei den stationären Unterbringungen zu 
verzeichnen. 

Der Anteil der stationären Hilfen an den gesamten 
Maßnahmen beträgt 21,4 % und ist im Vergleich zu den 
Vorjahren leicht gefallen.

Entwicklung der stationären Unterbringung im Bundesland Salzburg

	 Dez. 2008	 Dez. 2009	 Dez. 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
Salzburg Stadt	 197	 53,1	 199	 53,4	 213 	 55,9
Salzburg-Umgebung	 85	 22,9	 81	 21,7	 71 	 18,6
Hallein	 26	 7	 30	 8	 39 	 10,2
St. Johann im Pg.	 23	 6,2	 23	 6,2	 23 	 6,0
Zell am See	 33	 8,9	 34	 9,1	 28 	 7,3
Tamsweg	 7	 1,9	 6	 1,6	 7 	 1,8
 	  	  	  	  	  	  
Gesamt	 371	  	 373	  	 381 	  
	

Stationäre Unterbringung



Ein Kind wird in einer Pflegefamilie betreut und erzogen, wenn die leiblichen Eltern nicht mehr oder nur vorüber-
gehend nicht in der Lage sind, für ihr Kind zu sorgen. 

Pflegekinder

Entwicklung der Unterbringung von Pflegekindern im Bundesland Salzburg

	 Dez. 2008	 Dez. 2009	 Dez. 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
Salzburg Stadt	 73	 23,9	 61	 20,6	 61 	 20,5 
Salzburg-Umgebung	 68	 22,3	 74	 24,9	 74 	 24,8 
Hallein	 42	 13,8	 39	 13,1	 41 	 13,8 
St. Johann im Pg.	 46	 15	 43	 14,5	 37 	 12,4 
Zell am See	 56	 18,4	 59	 19,9	 64 	 21,5 
Tamsweg	 20	 6,6	 21	 7	 21 	 7,0 
 	  	  	  	  	  	  
Gesamt	 305	  	 297	  	 298 	  
	  

In der Gesamtzahl der Pflegekinder sind auch all jene 
enthalten, die aufgrund einer Vereinbarung oder einer 
gerichtlichen Verfügung bei nahen Verwandten unterge-
bracht sind.

Der Anteil der Unterbringungen von Pflegekindern an 
den gesamten Hilfen zur Erziehung beträgt 16,8 %. Die 
Unterbringungen von Pflegekindern haben sich gegenü-
ber dem Vergleichszeitraum 2009 nur minimal verändert.
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Wird ein Kind von der Mutter bzw. den Eltern zur  
Adoption freigegeben, übernehmen die Jugendämter die 
Vermittlung von Adoptivkindern und begleiten die Eltern 
des Kindes und die Adoptiveltern bis zum Adoptionsbe-
schluss durch das Gericht. 

Frauen haben in Österreich die Möglichkeit, ihr Kind 
anonym „auf die Welt zu bringen“ und danach zur Ad-
option freizugeben. Das heißt: Eine Frau kann in einem 
Krankenhaus entbinden, ohne ihren Namen und ihre 

Adresse anzugeben. In diesem Fall gehen die Obsorge-
rechte für das Kind unmittelbar nach der Geburt auf das 
Jugendamt über.

Mütter bzw. Eltern, für die weder eine übliche Adoption 
noch eine anonyme Geburt in Frage kommt, haben die 
Möglichkeit, ihr Baby unbeobachtet in eines der beiden 
Babyklappen im Bundesland Salzburg zu legen, ohne 
dabei ihre Sorgepflichten zu verletzen.

Adoptionen

Art der Leistung	 2008	 2009	 2010
Anonyme Geburten bzw. Abgaben in der Babyklappe	 4	 5	 3
abgeschlossene Adoptionen Inland *	 8	 5	 5
abgeschlossene Adoptionen Ausland	 5	 2	 3  

Adoptionen im Bundesland Salzburg

Für Adoptivwerber ist die erste Anlaufstelle bei Adop-
tionen in Inland und aus dem Ausland (internationale 
Adoptionen) die Jugendämter in den Bezirken, da sie die 
Überprüfung der Eignungsvoraussetzungen übernehmen. 

Bei der internationalen Adoption unterscheidet man 
zwischen Adoptionen aus einem Vertragsstaat des 
Haager Adoptionsübereinkommens oder einem Nichtver-

tragsstaat. Österreich ist diesem Übereinkommen 1999 
beigetreten. Die Adoptionsverfahren werden über die 
Zentrale Behörde für internationale Adoptionen abge-
wickelt, für Salzburg ist dies das Referat für Soziale Kinder 
und Jugendarbeit.

Im Jahr 2010 gelangten 6 Bewerbungen bei der Zentralen 
Behörde ein. Im Vergleich zu 2009 bedeutet dies eine Zu-

* Anzahl enthält keine Stiefelternadoptionen
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nahme von 2 Bewerbungen. 2008 wurden insgesamt 13 
Bewerbungen für internationale Adoptionen eingereicht.

Um AdoptivelternwerberInnen auf dem Weg in eine neue 
Elternschaft zu unterstützen, wird seit einigen Jahren ein 
Vorbereitungsseminar angeboten. Das Seminar dient 
dazu, mögliche Adoptiveltern in ihrer persönlichen Ent-
scheidungsfindung und in Fragen der neuen Elternschaft 
zu unterstützen sowie Inhalte wie Partnerschaft, Entwick-
lung und Bindung zu vermitteln.

Im Jahr 2010 nahmen 18 Personen am Vorbereitungsse-
minar für mögliche Adoptiveltern teil, 2 Personen mehr 
als noch 2009. 

Seit 2008 nahmen insgesamt 54 Personen am Vorbe-
reitungsseminar teil. Davon waren 14 TeilnehmerInnen 
aus Zell am See, 12 aus der Stadt Salzburg, 10 Personen 
jeweils aus Salzburg-Umgebung und Hallein, 2 aus St. 
Johann im Pg. und Tamsweg und 4 aus einem anderen 
Bundesland.

6.2. Obsorge und Vertretung

Art der Leistung	 2008	 2009	 2010 	
Gesetzlich vorgesehene Obsorge (§ 211 ABGB)	 79	 72	 88 
Gerichtlich bestellte Obsorge (§ 213 ABGB)	 277	 156	 157 
Vertreter in Unterhaltsangelegenheiten (§ 212 Abs. 2 ABGB)	 4.385	 4.341	  4.425
Vertreter in anderen Angelegenheiten (§ 212 Abs. 3 ABGB)	 13	 12	  10
Alleiniger gesetzlicher Vertreter in Unterhaltsvorschussangelegenheiten 
(§ 9 Abs. 2 UVG) 	 3.672	 3.716	  3.861
Vaterschaftsanerkenntnisse und Beurkundungen	 122	 251	 276 
Abstammungsprozesse	 57	 122	 112 
Exekutionsverfahren	 980	 907	 1.120 
Strafanzeigen wegen Unterhaltsverletzung	 212	 205	 186 
Maßnahmen wegen Gefahr in Verzug (§ 215 Abs. 1 2. Satz ABGB)	 38	 39	 26 

Obsorgebetrauungen und gesetzliche Vertretungen des Jugendwohlfahrtsträgers im Überblick

Gesetzlich vorgesehene Obsorge 
(§ 211 ABGB)
Gemäß § 144 ABGB umfasst die Obsorge für Minderjäh-
rige drei Bereiche:

  Pflege und Erziehung
  Vermögensverwaltung
  gesetzliche Vertretung

Bei Erfüllung dieser Pflichten und Ausübung dieser 
Rechte sollen die Eltern einvernehmlich vorgehen. Wird 
ein minderjähriges Kind gefunden und sind dessen Eltern 
unbekannt (sog. „Findelkinder“), so ist kraft Gesetzes 
das Land Salzburg als Jugendwohlfahrtsträger mit der 
Obsorge betraut. Dies gilt für die Vermögensverwaltung 
und gesetzliche Vertretung auch, wenn ein Kind im 
Inland geboren wird und in diesem Bereich kein Elternteil 
mit der Obsorge betraut ist.
Diese gesetzliche Aufgabe übernahm das örtlich zustän-
dige Jugendamt im Jahr 2010 in 88 Fällen.

Gerichtlich bestellte Obsorge und Bestellung 
zum Kurator (§ 213 ABGB)
Ist aufgrund der besonderen familiären Situation anstelle 
der Eltern eine andere Person mit der Obsorge für einen 

Minderjährigen ganz oder teilweise zu betrauen und 
lassen sich dafür Verwandte oder andere nahe stehende 
oder sonst besonders geeignete Personen nicht finden, 
so hat das Gericht die Obsorge dem Jugendwohl-
fahrtsträger zu übertragen. Gleiches gilt, wenn einer/m 
Minderjährigen ein Kurator zu bestellen ist. Nicht nur die 
Ausübung der Obsorge selbst, sondern die Vertretungs-
handlungen und Stellungnahmen in diesen so genannten 
Obsorgeverfahren bei den Pflegschaftsgerichten stellen 
einen Arbeitsschwerpunkt der Jugendämter dar.
Im Jahr 2010 wurden die örtlich zuständigen Jugen-
dämter in 157 Fällen mit dieser gesetzlichen Aufgabe 
betraut.

Vertreter in Unterhaltsangelegenheiten
(§ 212 Abs. 2 ABGB)
Diese Bestimmung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buches regelt die zivilrechtliche Funktion des Jugend-
wohlfahrtsträgers hinsichtlich Information, Beratung 
und Vertretungshilfe zur Sicherung des gesetzlichen 
Kindesunterhaltes gem. § 140 ABGB. Die Sicherung der 
Unterhaltsansprüche von Minderjährigen stellt einen 
wesentlichen Teil der Arbeit für die Jugendämter dar. 
Prinzipiell hat ein Kind von dem Elternteil, der nicht 
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durch Pflege und Erziehung bei sich den so genannten 
„Naturalunterhalt“ leistet, Anspruch auf finanzielle Un-
terhaltsleistungen entsprechend seinem Einkommen bzw. 
gestaffelt nach dem Alter des Kindes. Für die Festsetzung 
oder Durchsetzung dieser Unterhaltsansprüche des Kin-
des ist der Jugendwohlfahrtsträger Vertreter des Kindes, 
wenn die schriftliche Zustimmung des sonstigen gesetz-
lichen Vertreters, in den meisten Fällen der Kindesmutter, 
vorliegt.
Das örtlich zuständige Jugendamt übernahm im Jahr 
2010 in 4.425 Fällen diese ihm übertragene Aufgabe.

Vertreter in anderen Angelegenheiten 
(§ 212 Abs. 3 ABGB)
Für andere Angelegenheiten ist der Jugendwohlfahrts-
träger Vertreter des Kindes, wenn er sich zur Vertre-
tung bereit erklärt und die schriftliche Zustimmung des 
sonstigen gesetzlichen Vertreters vorliegt. Denkbar für 
diesen Bereich sind Vertretungshandlungen im Verlassen-
schaftsverfahren, in zivilrechtlichen oder sozialversiche-
rungsrechtlichen Angelegenheiten (z.B. Waisenpension, 
etc…). 
Im Jahr 2010 hat der Jugendwohlfahrtsträger in 10 Fäl-
len Vertretungen übernommen.

Alleiniger gesetzlicher Vertreter in 
Unterhaltsangelegenheiten 
(§ 9 Abs. 2 UVG)
Für den Fall, dass ein Elternteil den Unterhaltsverpflich-
tungen nicht nachkommt, hat der Minderjährige unter 
gewissen Voraussetzungen Anspruch auf Unterhalts-
vorschuss. Der Staat zahlt vorläufig den Geldunterhalt 
für das Kind, um die Familie finanziell abzusichern. Der 
Jugendwohlfahrtsträger wird mit der Zustellung des 
Beschlusses, mit dem Vorschüsse auf den gesetzlichen 
Unterhaltsanspruch des Kindes gewährt werden, allei-
niger gesetzlicher Vertreter des minderjährigen Kindes 
zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche.
Der Jugendwohlfahrtsträger war im Jahr 2010 in 3.861 
Fällen als alleiniger gesetzlicher Vertreter in Unterhaltsan-
gelegenheiten gem. § 9 Abs. 2 UVG betraut.

Vaterschaftsanerkenntnisse und 
Beurkundungen
Kommt ein Kind unehelich zur Welt, wird dafür gesorgt, 
dass die Vaterschaft festgestellt wird, da dies die Voraus-
setzung für die Geltendmachung der Rechte des Kindes 

gegenüber dem Vater ist. Die Vaterschaft kann vom Va-
ter anerkannt werden, und zwar vor Gericht, Standesamt 
oder Jugendwohlfahrt, vor einem Notar, oder im Ausland 
vor einer Botschaft oder einem Konsulat. Das Anerkennt-
nis wird protokolliert und damit gültig.
Im gesamten Bundesland Salzburg wurde im Jahr 2010 
diese Unterstützung in 276 Fällen in Anspruch genom-
men.

Abstammungsprozesse
Ist ein Vater nicht bereit, seine Vaterschaft anzuer-
kennen, kann der gesetzliche Vertreter des Kindes, im 
Normalfall die Mutter, einen Antrag auf Feststellung der 
Vaterschaft bei Gericht einbringen. In diesem Fall wird je-
doch die Mithilfe durch die Jugendwohlfahrt empfohlen, 
da komplexe rechtliche Fragen auftreten können.
Im Jahr 2010 nahmen 112 Mütter diese unterstützende 
Leistung der Jugendämter in Anspruch.

Exekutionsverfahren
Wenn ein Elternteil nicht bereit ist, Unterhaltszahlungen 
zu leisten, kann man die Jugendwohlfahrt mit der 
Durchsetzung der Unterhaltsansprüche beauftragen. Das 
Jugendamt kann nötigenfalls den Unterhalt bei Gericht 
vollstrecken lassen und gegen die Unterhaltspflichtigen 
Exekution führen. Sollte die Höhe des Unterhalts noch 
nicht festgesetzt sein, kann der Unterhalt auch in einer 
vorläufigen Höhe begehrt werden. 
Insgesamt kam es im Bundesland Salzburg im Berichts-
zeitraum 2010 zu 1.120 Exekutionsverfahren gegen 
Unterhaltsschuldner.

Strafanzeigen wegen Unterhaltsverletzung
Verletzt jemand gem. § 198 StGB seine im Familien-
recht begründete Unterhaltspflicht gröblich und bewirkt 
dadurch, dass der Unterhalt oder die Erziehung des Un-
terhaltsberechtigten gefährdet wird oder ohne Hilfe von 
anderer Seite gefährdet wäre, so macht er sich strafbar 
und kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
bestraft werden. Seine Unterhaltspflicht verletzt auch, 
wer es unterlässt, einem Erwerb nachzugehen, der ihm 
die Erfüllung dieser Pflicht ermöglichen würde.

Im Jahr 2010 waren die Jugendämter des Landes Salz-
burg in 186 Fällen gezwungen, Strafanzeigen wegen 
„Verletzung der Unterhaltspflicht“ zur Gewährleistung 
des Kindeswohls zu erstatten.
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Sexualisierte Übergriffe in Einrichtungen sind nicht auszu-
schließen und stellen sowohl für die betroffenen Minder-
jährigen, als auch für die verantwortlichen Betreuungsper-
sonen eine besondere Herausforderung und Belastung dar. 
Viele Minderjährige haben aber auch vor der Unterbrin-
gung Missbrauch erlebt, somit bedürfen sie eines besonde-
ren Schutzes vor weiteren Übergriffen. 
Der Fachaufsicht der Salzburger Jugendwohlfahrt war es 
daher wichtig, einerseits eine Basis für eine gute, koordi-
nierte und übergreifende Zusammenarbeit bei sexuellen 
Übergriffen in Einrichtungen zu schaffen und andererseits 
mögliche weitere Traumatisierungen der Betroffenen zu 
verhindern.
Da dies ein generelles Thema für alle Einrichtungen als 
auch für die fallführenden SozialarbeiterInnen an den 
Jugendämtern darstellt, wurde dieser Handlungsplan in 
einem gemeinsamen Prozess erarbeitet und somit auf eine 
breite Basis gestellt. 

Dieser Handlungsplan ist ein Baustein in der Auseinan-
dersetzung mit dem weiten Thema Sexualpädagogik und 
dient auch der Enttabuisierung dieses Themas. Damit wur-
de eine generelle Handlungsorientierung geschaffen (die 
allerdings nicht von der Einzelfallbetrachtung befreit!) und 
somit eine weitergehende Professionalisierung im Umgang 
mit sexuellen Übergriffen erreicht. 

Ziele
	� Sicherstellen eines fachlich adäquaten Umganges mit 
sexuellen Übergriffen

	� Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit im  
Handeln 

	� Festlegung einer koordinierten Vorgangsweise je nach 
spezifischer Funktion

	� Klarstellung der notwendigen sozialpädagogischen und 
rechtlichen Interventionen 

Definitionen 
Trotz intensiver fachlicher und auch öffentlicher Diskussion 
gibt es für den Begriff „sexueller Übergriff“ keine einheit-
liche Definition. Die gemeinsam erarbeiteten Begriffsbe-
stimmungen geben Orientierung in der Unterscheidung 
zwischen Handlungen kindlicher/jugendlicher Sexualität 
und sexuellen Übergriffen. Für die Einzelfallbewertung sind 
jedoch zusätzlich die sexualpädagogischen Konzepte der 
Einrichtungen heranzuziehen.
Die wichtigsten Kriterien zur Unterscheidung sind jeden-
falls Macht/Zwang und Unfreiwilligkeit. Machtverhältnisse 
bzw. Abhängigkeiten können zwischen BetreuerInnen und 
Minderjährigen, aber auch zwischen den Minderjährigen 
untereinander bestehen. Bei sexuellen Übergriffen werden 
diese Abhängigkeitsverhältnisse gezielt ausgenutzt. 

Generelle Grundhaltungen
Diese Grundhaltungen werden als Grundsätze verstan-
den, nach denen abgestimmtes pädagogisches Handeln 
stattfindet.

	� Der Schutz der Minderjährigen steht im Mittelpunkt.
	� Sexuelle Übergriffe in Einrichtungen der Jugendwohl-
fahrt sind möglich.

	� Sexuelle Handlungen können dem Alter entsprechende 
Aktivitäten sein.

	� Auf Übergriffe, die mit Machtmissbrauch und Unfrei-
willigkeit einhergehen, muss mit fachlichen Handlungs-
schritten reagiert werden.

	� Alle – betroffene und übergriffige Minderjährige – 
bekommen die fachlich notwendige und mögliche  
Unterstützung.

Funktionsspezifische Verantwortlichkeiten 
und generelle Handlungsschritte
Der Handlungsplan bietet weiters eine praxisrelevante 
Auflistung der unterschiedlichen Verantwortlichkeiten der 
beteiligten Behörden, Ämter und Einrichtungen sowie den 
MitarbeiterInnen und unterlegt diese mit den jeweiligen 
gesetzlichen Grundlagen.
So werden die einzelnen Ebenen und Aufgaben transpa-
rent gemacht und geben dadurch die notwendige Hand-
lungssicherheit.
Die Beschreibung der einzelnen, ganz konkreten Hand-
lungsschritte liefert für alle Beteiligten im Falle eines 
vermuteten bzw. festgestellten Übergriffes eine weitere 
Handlungsanleitung, die die notwendigen Interventionen 
zeitlich, strukturell und fachlich koordiniert.
Ein Überblick über einschlägige Beratungseinrichtungen 
bzw. Präventiv- und Hilfsangebote sowie über die rele-
vanten gesetzlichen Definitionen und Strafbestimmungen 
runden den Handlungsplan ab.

Vorreiterrolle
Mit dieser Zusammenstellung hat die Jugendwohlfahrt 
Salzburg unter Federführung des Referates für Soziale 
Kinder- und Jugendarbeit eine Vorreiterrolle in Österreich 
übernommen und den bundesweit ersten Handlungsplan 
bei sexuellen Übergriffen in Einrichtungen erstellt. Dies 
wird als sehr wichtiger Schritt in Richtung weiterer Professi-
onalität und Standardentwicklung gesehen und trägt dazu 
bei, im Falle von Übergriffen und Missbrauch Kinder und 
Jugendliche noch besser schützen und betreuen zu können 
– ganz im Sinne von: Erkennen. Schützen. Abstimmen. 
Handeln.

6.3. Erkennen. Schützen. Abstimmen. Handeln.
Jugendwohlfahrt entwickelte Handlungsplan bei sexuellen Übergriffen  
in stationären Einrichtungen
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Streetwork für Jugendliche versteht sich als nieder-
schwelliges und aufsuchendes Angebot der Sozialarbeit, 
das Beratung und Betreuung vor allem für jene Jugend-
lichen anbietet, die durch konventionelle Formen der 
Sozialarbeit nicht (mehr) erreicht werden können.

Streetwork findet mittels Szenenpräsenz (auf der Straße, 
an informellen Orten, Lokalen, …) und in den Anlauf-
stellen (Öffnungs- und Beratungszeiten) statt und bietet 
den Jugendlichen Information, Beratung, Soforthilfe 
und längerfristige Begleitung und Betreuung. Dabei ist 
die aktive Beziehungsarbeit wesentlicher Bestandteil der 
sozialarbeiterischen Intervention. 

6.4. Streetwork

Art und Anzahl der Interventionen nach Bezirken – 2010

Diese spezielle Form der Sozialarbeit findet vor allem an 
sozialen Brennpunkten statt. Das Klientel sind Jugendli-
che, die sich der Betreuung und den Hilfen der Jugend-
wohlfahrt entziehen, die ausgeprägte Beziehungs- und 
Sozialisationsdefizite aufweisen, zu Gewaltbereitschaft 
neigen und/oder delinquent sind bzw. auch Randgrup-
pen angehören.

Streetwork setzt hier an und geht mit akzeptierender und 
parteilicher Haltung auf diese Jugendlichen zu, bietet 
Vertraulichkeit und arbeitet nach dem Grundsatz der 
„Hilfe zur Selbsthilfe“.

Auf diese Art und Weise werden die Jugendlichen dabei 
unterstützt, die Anforderungen des täglichen Lebens 
besser zu bewältigen, Problemsituationen zu lösen, 
Ausgrenzungs- und Stigmatisierungsprozesse positiv 
zu bearbeiten und die soziale (Re-)Integration besser 
gelingen zu lassen.

Freizeitpädagogische Angebote und Sozialräumliche 
Arbeit runden das Leistungsspektrum von Streetwork ab.

	 Kontakte	 Beratung/Begleitung	 Beratung/Begleitung	 Interventionen
		  Szene	 Anlaufstelle	 gesamt
Streetwork Hallein	 4.409	 193	 221	 4.823
Streetwork Pinzgau	 2.264	 53	 34	 2.351
Streetwork Pongau	 2.715	 68	 254	 3.037

Gesamt	 9.388	 314	 298	 10.211

	 2008	 2009	 2010
Streetwork Hallein	 4.184	 4.659	 4.823
Streetwork Pinzgau	 2.392	 1.669	 2.351
Streetwork Pongau *		  1.671	 3.037

Gesamt	 6.576	 7.999	 10.211

Interventionen gesamt nach Jahr und Bezirken

* Projektstart Streetwork Pongau mit 1.3.2009.
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Ausgaben im Förderbereich der freien Jugendwohlfahrt

Zum Zweck der Unterstützung von Eltern, Minderjäh-
rigen und Erziehungsberechtigten werden in der freien 
Jugendwohlfahrt Beratungsdienste sowie vorbeugende 
und therapeutische Hilfen angeboten. Sie dienen sowohl 
der Entwicklung und dem Schutz des/der Minderjährigen 
als auch der Förderung der Familie. 

Weiters können Selbsthilfegruppen, die Hilfen wie 
Elternrunden und Spiel- oder Stillgruppen anbieten oder 
Personen aus Selbsthilfegruppen, die von Jugendwohl-
fahrtsmaßnahmen betroffen sind, gefördert werden.

Mit der Durchführung der Beratungsdienste sowie der 
vorbeugenden und therapeutischen Hilfen werden 
Träger der freien Jugendwohlfahrt bzw. zweckdienliche 
Vereine und Einrichtungen beauftragt. 

6.5. Freie Jugendwohlfahrt
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	 2008	 2009	 2010
Förderungen	 631.000	 719.000	 754.000

Beträge sind gerundet

Folgende Einrichtungen bzw. Vereine wurden im Jahr 
2010 im Rahmen der freien Jugendwohlfahrt für die 
angeführten Leistungsgegenstände gefördert: 

	� Katholisches Bildungswerk Salzburg - Eltern-Kind-
Zentrum Salzburg (Eltern-Kind-Gruppen)

	� Verein Kinderschutz-Zentrum Salzburg Hilfe für Kinder 
und Eltern (Beratungstätigkeit)

	� Pro Juventute Soziale Dienste GmbH (Abwicklung 
und Abhaltung der vorbereitenden Ausbildung sowie 
monatliche Supervisionsgruppen für Pflegeeltern bzw. 
Pflegepersonen)

	� Verein Zentrum Elf – für sozialintegrative Entwick-
lungs- und Lernförderung (Betreuung sozial benach-
teiligter Vorschul- und Schulkinder; Lernförderung 
und Teilleistungstraining; freizeitpädagogische Ange-
bote)

	� Verein Kinder brauchen Eltern – Elternselbsthilfegrup-
pe Salzburger Pflege- und Adoptivkinder (Selbsthilfe-
gruppe zur Beratung und Unterstützung von Pflege- 
und Adoptiveltern)

	� Aktion Leben (Beratungsstelle Salzburg)
	� Verein Akzente Salzburg - Initiativen für junge Leute, 
Fachstelle Suchtprävention im Land Salzburg (Betrieb 
einer Suchtpräventionsstelle unter Berücksichtigung 
des „Rahmenkonzeptes Suchtprävention für das Land 
Salzburg)

	� Bildungshaus St. Virgil Salzburg (Eltern-Kind-Gruppen)
	� Verein Friedensbüro Salzburg (Gewaltprävention)
	� Verein Kolpingsfamilie Salzburg - Zentral (Betrieb des 
„betreuten Wohnens“ für Jugendliche (SchülerInnen 
und Lehrlinge) über Vermittlung der Jugendwohlfahrt)

	� Männerwelten Verein Männer gegen Männer-Gewalt 
(Beratungstätigkeit)

	� OBDS – Österreichischer Berufsverband der Sozial-
arbeiterInnen, Landesgruppe Salzburg (Fort- und Wei-
terbildungsangebote, Podiumsdiskussionen, diverse 
Aussendungen)

	� kids-line Salzburg – „Rat für junge Leute“ (telefo-
nische Beratungskontakte für Minderjährige im Land 
Salzburg)

	� Verein für allein erziehende Mütter und Väter (Bera-
tung)

	� Verein der Amtsvormünder Österreich (Fachzeit-
schrift)

	� Verein Open Doors (Führung des internationalen 
Jugendzentrums „get2gether“)

	� Verein Rainbows - „für Kinder in stürmischen Zeiten“ 
(Durchführung von Aktivitäten „für Kinder in stür-
mischen Zeiten“ im Bundesland Salzburg)
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Im Rahmen der öffentlichen Jugendwohlfahrt stellt die 
Elternberatung werdenden Eltern, Müttern und Vätern 
ein breit gefächertes präventives Leistungsangebot rund 
um die gesunde Entwicklung bis zum Schulalter Ihrer 
Kinder bereit. 

In den Beratungsstellen in Stadt und Land Salzburg 
erhalten Eltern ein medizinisches, pflegerisches, sozialar-
beiterisches und psychologisches Beratungsangebot. Sie 
bekommen individuelle Antworten auf praktische Fragen 
des Alltags und Anleitungen im Umgang mit ihrem 
Baby z. B. bei Anpassungs- und Regulationsproblemen, 
erfahren Beruhigungsmöglichkeiten zur Regulierung des 
Erregungsniveaus oder des Wach-Schlafrhythmus ihres 
Kindes und erhalten Hilfestellung beim Stillen bzw. bei 
der Ernährung ihres Säuglings bzw. Kleinkindes. 
Information und Unterstützung bei sozialrechtlichen 
und sozialen Fragen (z. B. Kinderbetreuungsgeld, 
Karenzurlaub, finanzielle Unterstützung, beruflicher 
Wiedereinstieg etc.), pädagogische Orientierungshilfen 
zur Bewältigung von altersgemäßen und Entwicklungs-
aufgaben und individuelle psychologische Beratung in 
Krisensituationen helfen Eltern mit den Anforderungen in 
der neuen Lebensphase zurecht zu kommen. 
In den Eltern-Kind-Gruppen können Mütter und Väter 
andere Eltern kennenlernen, soziale Netze und Kontakte 
knüpfen und festigen. Wesentlich dabei ist, konkrete 
Erfahrungen zu teilen und am Handeln anderer für den 

Erziehungsalltag und dem Umgang mit dem eigenen 
Kind zu lernen. Die Förderung positiver Eltern-Kind-In-
teraktionen, die Reflexion des Erziehungsverhaltens und 
die Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz stehen 
im Mittelpunkt des erfahrungsorientierten Lernens in den 
Gruppen. Im Rahmen der Einzelberatung können indivi-
duelle Fragen beantwortet und weitere Schritte geklärt 
werden. Elternbildungsreihen runden das Angebotsspek-
trum ab. Das Beratungsangebot ist für die Eltern in vielen 
Bereichen kostenlos. 

Das Referat Soziale Kinder- und Jugendarbeit organisiert 
und honoriert u. a. die Informations- und Beratungs-
tätigkeit der Fachkräfte in allen Leistungsbereichen. 
Gesetzliche Grundlage ist die Salzburger Jugendwohl-
fahrtsordnung 1992 in der geltenden Fassung.
Die Gemeinden stellen die geeigneten Räumlichkeiten 
samt Reinigung, Ausstattung, Beheizung und Beleuch-
tung zur Verfügung. In den Bezirken St. Johann und Zell 
am See wurde ein genehmigter Freier Träger mit der 
Umsetzung des Leistungsangebotes der Elternberatung 
beauftragt.

Die Elternberatung des Landes veröffentlicht jährlich 
einen eigenen Jahresbericht, in dem detaillierte Angaben 
zu den Angeboten nach Bezirken dargestellt sind. Daher 
sind hier die erbrachten Leistungen der Elternberatung 
nur als Überblick dargestellt.

6.6. Elternberatung des Landes

Die erbrachten Leistungen im Überblick

	 2008	 2009	 2010
	 VA	 TN	 VA	 TN	 VA	 TN
Kurse zur Vorbereitung auf Geburt u. Elternschaft	 492	 3.729	 440	 3.481	 405	 3.204
Informationsdienst auf der Wochenstation	 448	 3.493	 455	 3.518	 393	 3.330
Rückbildungsgymnastik	 - 	 - 	 43	 209	 42	 285
Elternberatungsstunde	 1.479	 15.645	 1.469	 14.787	 1.369	 14.894
Gruppenaktivitäten	 1.824	 28.167	 1.765	 25.289	 1.785	 25.044
Pflege-, Still- und Ernährungsberatung	 441	 441	 577	 577	 530	 530
Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung	 576	 576	 582	 582	 560	 560
Psychologische Beratung	 1.733	 1.733	 1.818	 1.818	 1.971	 1.971
Elternschulung – Elternbildung	 47	 475	 44	 525	 54	 704

Gesamt	 7.040	 54.259	 7.193	 50.786	 7.109	 50.522

Im Jahr 2010 nahmen die Veranstaltungen (VA) um 
7,9 % und die Anzahl der Teilnahmen (TN) um 7,8 % 
gegenüber dem Vorjahr ab.
Zunahmen gab es nur in der Elternschulung – Elternbil-
dung und bei den Gruppenaktivitäten, also Babyclubs, 

Eltern-Kind-Gruppen und Still-, Pflege und Ernährungs-
runden.
Eine Zunahme von Teilnahmen gab es im Vergleich zu 
2009 für die Rückbildungsgymnastik (+ 15 %), die der-
zeit nur in der Stadt Salzburg im Rahmen der Elternbera-
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tung angeboten wird, in der Elternberatungsstunde  
(+ 0,71 %), welche in 73 Stellen im Bundesland Salzburg 
statt findet sowie im Bereich der Elternschulung – Eltern-
bildung (+ 25 %), die es derzeit nur in den Bezirken St. 
Johann im Pg. und Zell am See gibt. 

Die Anzahl der betreuten Personen im Rahmen der 
Psychologischen Beratung steigt in den letzten Jahren 
konstant an. So gab es 2010 um 12 % mehr Betreu-
ungsbedarf als noch 2008.

		  2008	 2009	 2010 
Stadt Salzburg	 	 1.394	 1.328	 1.325
Salzburg Umgebung	 1.319	 1.316	 1.354
Hallein		  606	 575	 610
St. Johann im Pg.	 825	 778	 823
Tamsweg		  186	 182	 200
Zell am See		  740	 687	 779
 			 
Gesamt		  5.070	 4.866	 5.091
Veränderungen in % zum Vorjahr	 0,8	 -4,0	 4,6

Geburten im Bundesland Salzburg

Quelle: Statistik Austria

Quelle: Statistik Austria

Geburtenentwicklung im Bundesland Salzburg – 2000 bis 2010
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2010 waren in allen Bezirken, mit Ausnahme der Stadt 
Salzburg, Geburtenzugänge zu verzeichnen. Im Vergleich 
zum Vorjahr 2009 ergibt sich somit ein Zuwachs von 

3,6 %. Einzig die Stadt Salzburg hat einen Rückgang von 
2,3 % zu verzeichnen.
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Die Hauptaufgaben des Sozialmedizinischen Dienstes 
(SMD) bestehen in der ambulanten psychiatrischen 
Betreuung, in der Alkoholkrankenbetreuung und in der 
Drogenberatung und -koordination.

Für das Jahr 2010 wurden in der Alkoholkrankenbera-
tung und der ambulanten psychiatrischen Betreuung die 
Fälle der Statistik zugeführt, die zumindest eine Leistung 
durch den Sozialmedizinischen Dienst erhalten haben. 
So kann anhand der Fallzahlen allein keine Aussage über 
die Intensität der Betreuungs- bzw. Beratungsleistung 
gemacht werden. 

In der Drogenberatung wurde das österreichweit einheit-
liche Dokumentationssystem DOKLI verwendet.

Folgende Leistungsbereiche wurden statistisch ausge-
wertet:

	 Alkoholkrankenberatung
	� Ambulante Beratung und Betreuung von psychisch 
kranken Personen

	� Drogenberatung und Begutachtung nach dem  
Suchtmittelgesetz

Die Anzahl der betreuten Personen ist im Vergleich zu 
2009 um 14 % gesunken – dies bedeutet jedoch keinen 
Rückgang der Menschen mit Alkoholproblemen. Die 

Ursache für den Rückgang liegt an der verzögerten 
Nachbesetzung mehrerer SMD-Dienstposten und die 
anschließende Einarbeitung neuer MitarbeiterInnen.

7. �Beratungs- und  
Betreuungstätigkeiten des  
Sozialmedizinischen Dienstes

Anzahl der betreuten Personen

7.1. Alkoholberatung
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Anzahl der betreuten Personen nach Geschlecht

	 2008	 2009	 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
weiblich	 566	 30,1	 557	 33,9	 406	         28,7   
männlich	 1311	 69,9	 1088	 66,1	 1007	         71,3   

Gesamt	        1.877   	 100,0	 1.645	 100,0	 1.413	 100,0   

Frauen stellten 29 % aller Betreuten dar. Insgesamt wurden im Vergleich zum Vorjahr 232 Personen weniger betreut. 

Anzahl der betreuten Personen nach Alter

Anzahl der betreuten Personen nach Bezirken

	 2008	 2009	 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
bis 19 Jahre	 7	 0,4	 8	 0,5	 9	 0,6
20 - 29 Jahre	 95	 5,0	 79	 4,8	 70	 4,9
30 - 39 Jahre	 215	 11,5	 190	 11,6	 174	 12,2
40 - 49 Jahre	 639	 34,0	 555	 33,7	 535	 38,7
50 - 59 Jahre	 561	 29,9	 493	 30,0	 402	 28,1
60 Jahre und älter	 360	 19,2	 320	 19,4	 223	 15,6
					      	  
Gesamt	 1.877	 100,0	 1.645	 100,0	 1.413	 100,0

Die Altersverteilung blieb 2010 im Vergleich zu den 
Vorjahren relativ konstant. Von 100 betreuten Personen 
stammen 67 aus der Altersgruppe 40 bis 59, dabei 

gehören in der Gesamtbevölkerung nur etwa 30 von 100 
dieser Gruppe an.

Im Jahr 2010 blieb im Vergleich zu den Vorjahren die 
%-Verteilung der betreuten Personen auf die Bezirke 
unverändert. In der Kategorie „Sonstige“ sind Personen 

zusammengefasst, die zur Zeit der Betreuung keinen 
festen Wohnsitz hatten oder in einem anderen Bundes-
land wohnhaft waren.

	 2008	 2009	 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
Salzburg Stadt	 634	 33,8	 638	 38,8	 534	 37,8
Salzburg-Umgebung	 310	 16,5	 258	 15,7	 216	 15,3
Hallein	 174	 9,3	 157	 9,5	 144	 10,2
St. Johann im Pg.	 257	 13,7	 212	 12,9	 165	 11,7
Zell am See	 276	 14,7	 221	 13,4	 213	 15,1
Tamsweg	 86	 4,6	 70	 4,3	 73	 5,2
Sonstige	 140	 7,4	 89	 5,4	 68	 4,8
					      	  
Gesamt	 1.877	 100,0	 1.645	 100,0	 1.413	 100,0
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Eine der angebotenen Leistungen des SMD ist die 
Betreuung von Betroffenen in Alkoholabhängigkeit und 
ihrer Angehörigen. Darüber hinaus erfolgt die Erarbei-
tung eines individuellen Betreuungs- und Behandlungs-

programms. Die Betreuung erfolgt in Form von Einzel- 
und Gruppenberatungen sowie Haus- und Krankenhaus-
Besuchen.

Anzahl der Leistungen nach Ort der Leistungserbringung

			   2010
					     absolut	 in %
Dienststelle in der Stadt Salzburg und Außenstellen					     6.388	 63,4
Hausbesuche					     1.857	 18,4
Krankenhausbesuche					     780	 7,7
Andere (Betreuungseinrichtungen, Alkoholgruppen)					     1.059	 10,5
	  	  
Gesamt					     10.084	 100,0	

Fallzahlen nach Betreuungshäufigkeit

				    2010
	 1 - 5	 6 - 10	 11 - 15	 16 - 20	 mehr als 20	 Gesamt	 dschn. Betreuungsfrequenz
	 828	 295	 140	 61	 89	 1.413	 7,1

Leistungen

Die Anzahl der Beratungen nahm im Vergleich zum Vor-
jahr um insgesamt 3 % zu. 
Die meisten Zugänge gab es in der Dienststelle Stadt 

Salzburg und in den Außenstellen mit 6 %, sowie bei 
den Hausbesuchen mit einer Steigerung von 21 % ge-
genüber 2009.

Rund 59 % aller betreuten Personen waren bis zu 5 
Mal bei Beratungsgesprächen beim Sozialmedizinischen 

Dienst. Die durchschnittliche Betreuungsfrequenz stieg 
im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 %.
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7.2. �Ambulante Beratung und Betreuung von psychisch  
kranken Personen

Anzahl der betreuten Personen nach Geschlecht

	 2008	 2009	 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
weiblich	 1.259	 66,8	 1.258	 65,2	 1.326	         65,7   
männlich	 625	 33,2	 671	 34,8	 692	         34,3   
					      	  
Gesamt	        1.884 	  100,0  	       1.929	 100,0	  2.018	  100,0   
	

In der ambulanten psychiatrischen Beratung und Betreu-
ung wurden gegenüber 2009 89 Personen mehr betreut. 
Wie bereits in den Vorjahren blieb die Verteilung auf 

Männer und Frauen relativ konstant: Rund zwei Drittel 
der betreuten Personen waren Frauen.

Anzahl der betreuten Personen nach Alter

	 2008	 2009	 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
bis 19 Jahre	 31	 1,6	 24	 1,3	 24	 1,2
20 - 29 Jahre	 191	 10,1	 215	 11,2	 260	 12,9
30 - 39 Jahre	 235	 12,5	 234	 12,1	 224	 11,1
40 - 49 Jahre	 606	 32,2	 616	 31,9	 644	 31,9
50 - 59 Jahre	 431	 22,9	 440	 22,8	 460	 22,8
60 Jahre und älter	 390	 20,7	 400	 20,7	 406	 20,1
					      	  
Gesamt	 1.884	 100,0	 1.929	 100,0	 2.018	 100,0
	

Die Anzahl der betreuten Personen in der ambulanten 
psychiatrischen Beratung und Betreuung stieg im 

Vergleich zum Jahr 2009 um 4 % auf 2.018 betreute 
Personen.

Anzahl der betreuten Personen

Im Vergleich zu den Vorjahren blieb in 2010 die Altersverteilung relativ konstant: 3 von 4 betreuten Personen sind 40 
und älter. 
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Anzahl der betreuten Personen nach Bezirken

	 2008	 2009	 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
Salzburg Stadt	 409	 21,7	 470	 24,4	 422	 20,9
Salzburg-Umgebung	 207	 11,0	 193	 10,0	 188	 9,3
Hallein	 111	 5,9	 112	 5,8	 96	 4,8
St. Johann im Pg.	 520	 27,6	 560	 29,0	 562	 27,9
Zell am See	 420	 22,3	 403	 20,9	 487	 24,1
Tamsweg	 110	 5,8	 113	 5,9	 127	 6,3
Sonstige	 107	 5,7	 78	 4,0	 136	 6,7
					      	  
Gesamt	 1.884	 100,0	 1.929	 100,0	 2.018	 100,0
	

Im Jahr 2010 blieb im Vergleich zu den Vorjahren die 
%-Verteilung der betreuten Personen auf die Bezirke 
unverändert. In der Kategorie „Sonstige“ sind Personen 

zusammengefasst, die zur Zeit der Betreuung keinen 
festen Wohnsitz hatten oder in einem anderen Bundes-
land wohnhaft waren.

Eine wichtige Funktion des SMD ist die ambulante 
Beratung und Betreuung psychisch kranker Menschen. 
Das Team des Sozialmedizinischen Dienstes informiert, 
unterstützt und betreut im gesamten Bundesland Salz-

burg Erwachsene mit psychischen Problemen und deren 
Angehörige. Die im Zuge der Koordinationstätigkeiten 
gemachten Fallbesprechungen bildeten einen Eckpunkt 
der Arbeit in der psychiatrischen Beratung. 

Anzahl der Leistungen nach Ort der Leistungserbringung

			   2010
					     absolut	 in %
Dienststelle in der Stadt Salzburg und Außenstellen					     12.134	 60,9
Hausbesuche					     5.067	 25,4
Krankenhausbesuche					     578	 2,9
Andere (Betreuungseinrichtungen, Institutionen)					     2.149	 10,8
	  	  
Gesamt					     19.928	 100,0

Fallzahlen nach Betreuungshäufigkeit

				    2010
	 1 - 5	 6 - 10	 11 - 15	 16 - 20	 mehr als 20	 Gesamt	 dschn. Betreuungsfrequenz
	 1.109	 331	 173	 126	 279	 2.018	 9,9

Leistungen

Die Anzahl der Beratungen nahm im Vergleich zum 
Vorjahr um insgesamt 2 % ab. Dennoch gab es bei den 
Hausbesuchen einen Zuwachs von 4 % und bei den Be-

treuungen in anderen Einrichtungen einen Zuwachs von 
2 % gegenüber 2009. 

Rund 55 % aller betreuten Personen waren bis zu 5 Mal zur Beratung beim SMD. Die durchschnittliche Betreuungs-
frequenz ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 % gesunken.



7.3. �Drogenberatung und Begutachtungen nach dem  
Suchtmittelgesetz

Die Daten der Drogenberatung werden seit dem Jahr 
2006 mit einem eigenen Dokumentationssystem DOKLI 
erfasst, einem vom Bundesministerium für Gesundheit, 
Familie und Jugend initiierten und mit den Ländern 
etablierten einheitlichen Dokumentations- und Berichtsy-
stem für Klienten österreichischer Drogeneinrichtungen.

Zusätzlich sind in den untenstehenden Statistiken 
auch noch andere Leistungen des Sozialmedizinischen 
Dienstes wie die Angehörigenberatung enthalten. 
Im Unterschied zu den Jahren zuvor, werden nun im 
DOKLI-System nur mehr Beratungs- und Betreuungs-
leistungen im direkten Kontakt mit Betroffenen für den 
Sozialbericht erfasst. 
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Die Anzahl der betreuten Personen in der Drogenberatung ist im Vergleich zum Vorjahr um 17 % gesunken.

Anzahl der betreuten Personen
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Anzahl der betreuten Personen nach Geschlecht

	 2008	 2009	 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
weiblich	 39	 19,0	 52	 26,8	 34	 21,1
männlich	 166	 81,0	 142	 73,2	 127	 78,9
			    	  
Gesamt	 205	  100,0   	 194	  100,0 	 161 	 100,0     
	

Im Jahr 2010 wurde das Angebot der Drogenberatung von 161 Personen in Anspruch genommen. Insgesamt wur-
den 21 % Frauen betreut. 
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Anzahl der betreuten Personen nach Alter

	 2008	 2009	 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
bis 19 Jahre	 31	 15,1	 23	 11,9	 11	 6,8
20 - 29 Jahre	 90	 43,9	 80	 41,2	 68	 42,2
30 - 39 Jahre	 48	 23,4	 41	 21,1	 39	 24,2
ab 40 Jahre	 36	 17,6	 50	 25,8	 43	 26,7
			    	  
Gesamt	 205	 100,0	 194	 100,0	 161	 100,0

Fallzahlen nach Betreuungshäufigkeit

				    2010
	 1 - 5	 6 - 10	 11 - 15	 16 - 20	 mehr als 20	 Gesamt	 dschn. Betreuungsfrequenz
	 123	 20	 10	 2	 6	 161	 5,1

Die Altersverteilung blieb 2010 im Vergleich zum Jahr 2009 relativ konstant.

76 % aller betreuten Personen waren bis zu 5 Mal bei Beratungsgesprächen beim Sozialmedizinischen Dienst. Die 
durchschnittliche Betreuungsfrequenz ist im Vergleich zum Vorjahr um 1 % gestiegen.
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7.3.1. Begutachtungen nach dem Suchtmittelgesetz

Personen, bei denen ein begründeter Verdacht des 
Suchtgiftmissbrauchs besteht, sind gemäß § 12 Sucht-
mittelgesetz (SMG) durch die Gesundheitsbehörden 
einer Begutachtung zuzuführen. In der Stadt Salzburg er-
stellt das Gesundheitsamt des Magistrats die Gutachten. 
Für die Bezirke werden die ärztlichen Begutachtungen 
nach dem Suchtmittelgesetz vom Sozialmedizinischen 
Dienst durchgeführt.

Die Begutachtungen erfolgen zum überwiegenden 
Teil aufgrund einer Strafanzeige wegen Verdachts des 
Verstoßes gegen das SMG durch die Sicherheitsbehörden 
und einer daraus resultierenden Anfrage der Staatsan-
waltschaft an die Gesundheitsbehörde.

Im Jahr 2010 wurden insgesamt 302 Gutachten erstellt. 
Dies bedeutet eine Steigerung von 18 % gegenüber 
2009. 

Die auffällig hohe Zunahme der Begutachtungen in Zell 
am See (+ 65 %) ist jedoch nicht auf eine höhere Dro-
genproblematik im Vergleich zu den Vorjahren zurückzu-
führen sondern zeigt lediglich die Ermittlungsergebnisse 
der Exekutive auf.

Anzahl der Begutachtungen nach Bezirken
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Arbeitslosenquote nach Bezirken – 2010

Salzburg-
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Salzburg-Umgebung Hallein St. Johann Tamsweg Zell am See

Im März 2010 kam es zur Trendumkehr auf dem Salz-
burger Arbeitsmarkt und damit zur Flurbereinigung der 
Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise. Insgesamt ist  
im Jahr 2010 die unselbständige Beschäftigung um  
1,1 % auf 237.623 Dienstverhältnisse gestiegen. Gleich-
zeitig ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zu 2009 um  
9,8 % auf 11.480 Personen (-1.253) im Jahresdurch-
schnitt gesunken. 

Daraus ergibt sich für das Bundesland Salzburg eine 
Arbeitslosenquote von 4,6 %, der bundesweit nied-
rigste Wert. Im Land Salzburg konnten im Jahr 2010 die 
Krisenfolgen auf dem Salzburger Arbeitsmarkt zu einem 
bedeutenden Anteil abgebaut werden.

8. Aktive Arbeitsmarktpolitik
8.1. Arbeitsmarktentwicklung

Arbeitslose und Arbeitslosenquote in Salzburg
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	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
Arbeitslose	 10.719	 9.752	 9.759	 12.733	 11.480

Stadt Salzburg und
Salzburg-Umgebung
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St. Johann im Pg.
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Zu diesen Ergebnissen haben auch die Initiativen des Landes Salzburg in der aktiven Arbeitsmarktpolitik beigetragen, 
die nachfolgend überblickshaft vorgestellt werden. 
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Gemeinsam mit dem AMS stellt das Land Salzburg die 
Finanzierung von „Sozialökonomischen Beschäftigungs-
projekten“ sicher: Schwer vermittelbare Langzeitarbeits-
lose sollen den Anschluss an den ersten Arbeitsmarkt 
finden; in Form von voll sozialversicherungspflichtigen, 
einjährig befristeten „Transitarbeitsplätzen“, insbesonde-
re bei Sozialhilfe- bzw. Mindestsicherungsbezug.

Rund 40 % der dabei anfallenden Kosten werden selber 
erwirtschaftet: durch Entrümpelungs- und Übersied-
lungsdienste, Verwertung von Alttextilien, Reparaturen, 
einfache Maler- und Tischlerarbeiten etc. Einige Projekte 
wie „Velorep“ gehen speziell auf die Bedürfnisse Jugend-
licher und junger Erwachsener ein.

8.2. Sozialökonomische Beschäftigung (Arbeitsprojekte)

Anzahl der Transitarbeitsplätze

	 2010
Pongauer Arbeitsprojekt	 22
Soziale Arbeit GmbH TAO/Modecircel	 32
Soziale Arbeit GmbH „Schmankerl“	 9
Halleiner Arbeitsinitiative - HAI GmbH	 22
Verein für Arbeit und Umwelt - VAU	 15
VELOREP - Verein zur Förderung und Unterstützung von Problemgruppen am Arbeitsmarkt	 13
WABE - Verein Salzburger Wohnungs- Arbeits- Beschaffungs- Cooperative	 12
 	  
Gesamt	 125

	
	

Anzahl der TeilnehmerInnen

	 2010
Pongauer Arbeitsprojekt	 58
Soziale Arbeit GmbH TAO/Modecircel	 141
Soziale Arbeit GmbH „Schmankerl“	 26
Halleiner Arbeitsinitiative - HAI GmbH	 40
Verein für Arbeit und Umwelt - VAU	 31
VELOREP - Verein zur Förderung und Unterstützung von Problemgruppen am Arbeitsmarkt	 41
WABE - Verein Salzburger Wohnungs- Arbeits- Beschaffungs- Cooperative	 21
 	  
Gesamt	 358

Grundsätzlich sind Transitarbeitsplätze auf ein Jahr befri-
stet. Da jedoch regelmäßig Transitarbeitskräfte vorzeitig 
ausscheiden, vor allem wegen erfolgreicher Vermittlung 

auf einen Arbeitsplatz am „1. Arbeitsmarkt“, ist die Zahl 
der TeilnehmerInnen im Laufe eines Jahres höher als jene 
der Plätze.
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In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice un-
terstützt das Land Salzburg gezielt Projekte zur Berufs-
orientierung und -vorbereitung von Jugendlichen und 
Projekte zur Höherqualifizierung sowie Reintegration von 
arbeitslosen SalzburgerInnen, insbesondere von Frauen 
und Älteren. 

Die Initiativen mit den höchsten TeilnehmerInnenzahlen 
sind: 

	� Implacement-Stiftung: Höherqualifizierung von ar-
beitslosen SalzburgerInnen in einer theoretischen und 
praktischen Ausbildung zum Fachpersonal für schwer 
zu besetzende Arbeitsplätze in Unternehmen und 
Einrichtungen im Land Salzburg 

	� „Auffang-Kurse“ für Jugendliche ohne Lehrplatz nach 
§ 30 b Berufsausbildungsgesetz bei verschiedenen 
Ausbildungsträgern 

	� „Velorep“ und „Lernwerkstatt Pinzgau“ des Vereins 
Einstieg: Berufsvorbereitungskurse und Hauptschulab-
schlüsse für Jugendliche

	� Beratungsstellen „Initiative Frau und Arbeit“ und 
„Kompass“: Frauenspezifische Arbeitsmarktberatung 

	� Arbeit hat Zukunft: Beratung und Coaching älterer 
Arbeitssuchender 

	� Berufsinformationsmesse: Jährlich im November, 
veranstaltet gemeinsam mit Wirtschaftskammer und 
AMS

8.3. Arbeitsmarktpolitische Initiativen

Im Jahr 2010 half die Bereitstellung von arbeitsmarkt-
politischen Mitteln des Landes im Gesamtausmaß von  
E 760.883 für die Implacement-Stiftung bei der Reinte-
gration von 349 arbeitslosen SalzburgerInnen, davon  
52 % Frauen, in 261 Unternehmen sämtlicher Wirt-
schaftszweige in Salzburg.

Gerade für berufstätige SalzburgerInnen im Haupter-
werbsalter, deren Berufslaufbahn durch eine Zeit der 
Arbeitslosigkeit unterbrochen wird, eröffnet die Implace-

ment-Stiftung die Chance, sich beruflich auf Grundlage 
einer Höherqualifizierung oder Umschulung zu verän-
dern oder überhaupt erstmals eine Berufsausbildung zu 
absolvieren. 

Die finanzielle Existenzsicherung seitens des Arbeits-
marktservice, ergänzt um ein Stipendium, das ebenso 
wie die Qualifizierungskosten vom Praktikumsbetrieb 
getragen wird, bildet dafür die wirtschaftliche Basis. 

Anzahl der TeilnehmerInnen nach Ausgangsqualifikation

Implacement-Stiftung

		  2010	
	 absolut	 in %	 Frauenanteil in %
Pflichtschule	 118	 33,8	 44,9
Lehrabschluss	 146	 41,8	 53,4
Mittlere Schule	 30	 8,6	 46,7
Matura	 42	 12,0	 64,3
(Fach)Hochschule	 13	 3,7	 61,5

Gesamt	 349	  	 51,6

Was die Ausgangsqualifikation vor der Stiftungsteil-
nahme betrifft, verfügt ein Drittel der TeilnehmerInnen 
lediglich über einen Pflichtschulabschluss, wobei knapp 
die Hälfte davon eine Schul- oder Lehrausbildung 
abgebrochen hat. Rund 42 % verfügen über einen 

Lehrabschluss, 21 % über einen Matura- oder mittleren 
Schulabschluss und 4 % über einen Hochschulabschluss. 
Mehr als die Hälfte der StiftungsteilnehmerInnen sind 
Frauen, die in der Regel mit einer höheren Ausgangsqua-
lifikation in die Stiftung eintreten.
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Anzahl der betreuten Personen nach Alter
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Das Durchschnittsalter der StiftungsteilnehmerInnen 
beträgt 33 Jahre. Der Anteil der maximal 25-Jährigen 

beträgt rund 30 %, während der Anteil der Gruppe über 
46 Jahre 18 % ausmacht.

Anzahl der TeilnehmerInnen nach Wohnsitz

	 2010
Stadt Salzburg	 155
Salzburg Umgebung	 100
Hallein	 53
St. Johann im Pongau	 18	

	 2010
Zell am See	 14
Tamsweg	 6
Andere	 3	
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89 % der StiftungsteilnehmerInnen haben ihren Wohn-
sitz in den nördlichen Bezirken Salzburgs. Dabei über-
wiegt der Anteil männlicher Teilnehmer aus der Stadt 

deutlich, während aus der Umgebung der Stadt und aus 
dem Tennengau deutlich mehr Frauen kommen. 

Qualifizierung nach Wirtschaftssektor
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Die Implacement-Stiftung unterstützt die Heranbildung 
von Fachkräften in allen Bereichen der Salzburger Wirt-
schaft.

Knapp ein Viertel aller Ausbildungen fanden im Gesund-
heits- und Sozialbereich statt. Dies zeigt, dass sich die 
Implacement-Stiftung auch bei diesen Qualifizierungen 
bewährt hat.
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Qualifizierung im Gesundheits- und Sozialbereich

Mehr als die Hälfte der Implacement-Ausbildungen,  
58 %, werden im Rahmen einer Lehrausbildung ab-
solviert. 4 % der Ausbildungen finden im Rahmen von 
Akademien, Kollegs und Lehrgängen statt. Lediglich 
14 % der Ausbildungen sind Kombinationen diverser 
Kurse, insbesondere beim Wirtschaftsförderungsinstitut 
und Bildungsförderungsinstitut. Die durchschnittliche 
Teilnahmedauer beträgt fast 20 Monate. „Kurzzeitausbil-
dungen“ sind daher die Ausnahme.

Der zur Finanzierung der Qualifizierungskosten und für 
ein Stipendium verwendete Durchschnittsbeitrag pro 
Unternehmen beläuft sich auf rund E 450.

Wie die Evaluierung der Eintritte der letzten Jahre nach 
Angaben des Vereines Regionale Arbeitsstiftung ergeben 
hat, treten 8 von 10 StiftungsteilnehmerInnen nach 
Abschluss der Ausbildung eine Arbeitsstelle in ihrem 
Praktikumsbetrieb an. 
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Im Zeitalter von Computer, Internet und Social Networks 
sind auch die Behörden gefragt, ihre Strukturen anzu-
passen. Das Amt geht online und mit ihm nun auch nach 
und nach alle behördlichen Aufgaben. 

Man unterscheidet im E-Government im Wesentlichen 
drei Stufen:

	� Information: Eine Website informiert den Bürger

	� Kommunikation: Via E-Mail zu einem gewissen 
Thema mit dem richtigen Sachbearbeiter in Kontakt 
treten zu können

	� Transaktion: Der Bürger stellt den Antrag elektronisch 
mittels Formular. Die Daten sind daher automatisch in 
der Applikation des Sachbearbeiters und müssen nicht 
manuell eingegeben werden. Die Abholung kann 
ebenfalls elektronisch erfolgen.

Im Land Salzburg wird E-Government seit Jahren forciert: 
Es kommen vermehrt Applikationen in Kombination mit 
Antragsformularen zum Einsatz.

Ein wesentlicher Gedanke bei solchen Projekten ist das 
Erreichen des Zieldreiecks der „elektronischen Behörde“, 
im Speziellen für Verfahren bei denen ein Antrag zu 
stellen ist:

	� Erhöhung der Effizienz der öffentlichen Verwaltung 

	� Verbesserung und Erweiterung des Leistungsangebots
 

	� Steigerung der Zugänglichkeit 

Unter E-Government werden daher nicht nur der Zugang 
und das Versenden von elektronischen Formularen ver-
standen, sondern damit einhergehend auch veränderte 
Prozesse, die den obigen Kriterien genügen.

Die Sozialabteilung des Landes Salzburg beteiligt sich 
bei der Umsetzung dieser Idee aktiv und hat gemein-
sam mit der Landesinformatik seit 2008 Applikationen 
für die Pendlerbeihilfe und seit 2010 für den Salzburger 
Bildungsscheck eingesetzt. 

Bei beiden E-Government Prozessen wurde darauf 
geachtet, nicht nur die Art der Antragstellung zu ver-
ändern, sondern auch die dahinter liegenden Prozesse 
der Genehmigung, Prüfung und Auszahlung mitzube-
trachten. Das garantiert dem Bürger eine rasche und 
unbürokratische Förderabwicklung.

Durch die Umstellung auf E-Government wurde der 
Zugang zur Förderung kundenfreundlicher. Der Antrag-
steller kann seinen Antrag jederzeit im Internet durch 
Aufruf des entsprechenden E-Government Formulars 
einbringen. Das E-Government Formular ist durch den 
vereinbarten österreichweit gültigen Styleguide einheit-
lich bei allen Behörden bedienerfreundlich aufgebaut.
Die Beilage des Meldezettels ist nicht mehr notwendig, 
da dies über eine Abfrage beim zentralen Melderegister 
überprüft wird. Die Anträge können durch die unverzüg-
liche Übermittlung in die Applikation des Sachbearbeiters 
rascher behandelt werden, da der Postweg entfällt und 
eine zusätzliche Datenerfassung der Antragsdaten in die 
Datenverarbeitungslösung nicht mehr notwendig ist.
Die Erstellung der Schreiben für eine Förderzusage oder 
-ablehnung erfolgt automatisch nach der Entscheidung 
des Sachbearbeiters, ob die Fördervoraussetzungen 
gegeben sind. Der Versand der Schreiben kann bei ange-
gebener E-Mail Adresse elektronisch erfolgen, ansonsten 
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wird das Schreiben mit der Post versandt. Es ist daher für 
den Sachbearbeiter garantiert, dass keine redundante 
Datenerfassung durchzuführen ist und gleichzeitig alle 
damit verbundenen Daten in einem System abgelegt 
werden können.

Die Applikation des Bildungsschecks verfügt weiters über 
ein Portal, in welchem alle großen Bildungsträger des 
Landes Salzburg Zugriff haben. Durch diese gute Zusam-
menarbeit mit den großen Bildungsträgern des Bundes-
landes entfällt die Erbringung weiterer Nachweise. Die 
Bildungsinstitutionen bestätigen für ihre Kunden die 
erfolgreiche Teilnahme und Bezahlung in diesem Portal.
Die Förderung kann dadurch AntragstellerInnen unver-
züglich nach Beendigung der Ausbildungsmaßnahme 
ausbezahlt werden. Für die Auszahlung ist ebenso eine 
Schnittstelle in der Applikation realisiert, sodass Zah-
lungsaufträge nicht separat erfasst werden müssen, 
sondern automatisch im Landesbuchhaltungs-Programm 
generiert werden. 

Nach Revision, ebenfalls Teil der Anwendung, wird dem 
Antragsteller die Fördersumme ausbezahlt. Die Abla-
ge der eingegebenen Anträge erfolgt in elektronischer 

Form, um den Aufbewahrungspflichten nachzukommen.
Der Salzburger Bildungsscheck als E-Government Ap-
plikation: Durch die Umstellung auf papierlose Anträge 
konnte eine Steigerung der Anträge im Jahr 2010 um ein 
Fünftel gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Ebenso 
konnte die Durchlaufzeit eines Antrags um ein Vielfaches 
minimiert werden. 

Der durchschlagende Erfolg von solch integrierten 
Lösungen, spornt uns dazu an, E-Government Applika-
tionen im Sozialbereich weiterzuführen: E-Government 
nicht nur im Sinne der Antragsstellung, sondern als 
Begleitung der ganzen Prozesskette.

Im Jahr 2010 machten die Formulare der Pendlerbeihilfe 
rund 36 % des Gesamtaufkommens elektronisch ein-
gebrachter Formulare beim Amt der Salzburger Landes-
regierung aus. Der Salzburger Bildungsscheck steht für 
rund 53 % an den gesamten E-Government Formularen, 
obwohl erst im Juli freigeschalten. Beide Formulare sind 
mit Abstand die beiden antragsstärksten E-Government 
Formulare des Amtes der Salzburger Landesregierung. 
Die Umstellung weiterer Förderungen wird in den näch-
sten Jahren folgen.

SCHWERPUNKTARTIKEL	 SOZIALBERICHT
102



2010
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Im Rahmen des Salzburger Bildungsschecks werden berufsbezogene Qualifizierungen bis zur Hälfte der Kurskosten 
gefördert.

8.5. Salzburger Bildungsscheck

Anzahl der AntragstellerInnen nach Geschlecht

Anzahl der AntragstellerInnen nach Alter

	 2008	 2009	 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
weiblich	 1.878	 44	 1.795	 41	 1.919   	 43
männlich	 2.390	 56	 2.583	 59	 2.544   	 57
 	  	  	  	  	  	  
Gesamt	 4.268	  	 4.378	  	 4.463   	  

	 2008	 2009	 2010
	 absolut	 in %	 absolut	 in %	 absolut	 in %
bis 25 Jahre	 1.494	 35,0	 1.489	 34,0	 1.384   	 31
26 - 45 Jahre	 2.334	 54,7	 2.456	 56,1	 2.499   	 56
über 45 Jahre	 440	 10,5	 433	 9,9	 580   	 13
 	  	  	  	  	  	  
Gesamt	 4.268	  	 4.378	  	 4.463	

Qualifizierungen nach Förderfällen – 2010		

	 Berufsreifeprüfungen	      937

	 Soziales/Pflege	 446	

	 Gesundheit	 669	

	Unternehmerausbildung/
	 Meisterprüfung	 759	

	 Sprachen	 268	

	 EDV	 312	

Während die Schulungen in den Bereichen Soziales, 
Pflege und Gesundheit vermehrt besucht und abge-
schlossen werden, gibt es im Förderbereich der Berufsrei-
feprüfungen einen Rückgang. Wurden 2008 noch 1.075 
Förderanträge für Berufsreifeprüfungen eingereicht, 

waren es im Jahr 2010 nur mehr 937 Anträge. Große 
Zuwächse gab es im Bereich der Unternehmensbildung 
und Meisterprüfung. Hier ist im Vergleich zu 2008 eine 
Steigerung um ein Drittel zu verzeichnen.
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2010

Wirtschaftsförde
rungsinstitut 
(WIFI)
Bildungsförderu
ngsinsitut (BFI)
Sonstige 
außerhalb 
Salzburg
Sonstige in 
Salzburg
(Fach-) 
Hochschulen u. 
Akademien
Landwirtschaftli
ches 
Förderungsinsit
ut (LFI)
Caritas/Diakonie
Volkshochschul
e (VHS)

0,4

17%

15%

12%

2%

4%

4%
4%
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Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) Bildungsförderungsinsitut (BFI)
Sonstige außerhalb Salzburg Sonstige in Salzburg
(Fach-) Hochschulen u. Akademien Landwirtschaftliches Förderungsinsitut (LFI)
Caritas/Diakonie Volkshochschule (VHS)

Bildungsträger in % – 2010

Beschäftigungsstatus der AntragstellerInnen in % – 2010

Daten:

In Prozent

unselbstständig
selbstständig
arbeitslos
Karenz
Lehrling
Landwirtschaft
Wiedereinsteiger
In
Sonstige/nicht 
erfasst

60%
8%

11%
4,50%
2,50%
2,50%
3,50%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

unselbstständig
selbstständig
arbeitslos
Karenz
Lehrling
Landwirtschaft
WiedereinsteigerIn
Sonstige/nicht erfasst

	 unselbstständig	 62 %

	 selbstständig	 7 %	

	 arbeitslos	 10 %	

	 Karenz	 4 %	

	 Lehrling	 2 %	

	 Landwirtschaft	 2 %	

	 WiedereinsteigerIn	 3 %

	 Sonstige/nicht erfasst	 10 %	

	Wirtschaftsförderungsinstitut	 42,0 %

	 Berufsförderungsinstitut	 17,0 %	

	Sonstige außerhalb Salzburg	 15,0 %

	 Sonstige in Salzburg	 12,0 %	

	 (Fach- Hoch)schulen und
	 Akademien	 2,0 %	

	 Landwirtschaftliche
	 Förderungsinstitut	

4,0 %
	

	 Caritas/Diakonie	 4,0 %	

	 Volkshochschule	 4,0 %	

Im überwiegenden Teil werden Angebote der Bildungs-
träger Wirtschaftsförderungsinstitut und Bildungsförde-
rungsinstitut in Anspruch genommen, wobei beide im 
Vergleich zu 2008 Rückgänge zu verzeichnen hatten. 

Zunahmen gab es hingegen für die Bildungsträger Volks-
hochschule sowie Caritas/Diakonie und das Landwirt-
schaftliche Förderungsinstitut.

62 % aller AntragstellerInnen sind unselbständig erwerbstätig und nehmen somit den größten Teil der Bildungs-
scheck-Empfänger ein.
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8.6. Salzburger Pendlerbeihilfe

Die Pendlerbeihilfe wurde im Jahr 2009 ins Leben geru-
fen und stellt eine finanzielle Unterstützung für Tages- 
und Wochenpendler dar, die das Auto für die Erreichung 

ihres Arbeitsplatzes benötigen und ihren Hauptwohnsitz 
im Bundesland Salzburg haben. Die Antragstellung er-
folgt rückwirkend für das vorangegangene Kalenderjahr.

In 2010 wurden insgesamt 1.674 Anträge gestellt, wo-
von 1.404 genehmigt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr 

ergibt sich bei den eingebrachten Anträgen ein Rück-
gang von 32 %.

Eingereichte und genehmigte Anträge

  2009         2010

2.473

1.924

1.674
1.404

	 2009	 in 1.000 EW	 2010	 in 1.000 EW
Salzburg Stadt	 66	 0,4	 54	 0,4
Hallein	 401	 7,1	 263	 4,6
Salzburg-Umgebung	 777	 5,5	 490	 3,5
St. Johann im Pg.	 523	 6,7	 365	 4,7
Tamsweg	 167	 8,0	 103	 4,9
Zell am See	 539	 6,4	 399	 4,7

Gesamt	 2.473	 4,7	 1.674	 3,2
	

Eingereichte Anträge nach Bezirken 

Die meisten Anträge kommen im Jahr 2010 von PendlerInnen aus den Bezirken Salzburg-Umgebung und Zell am See. 

399

103

365490

263

54

Salzburg Stadt Hallein Salzburg-Umgebung St. Johann i Pg. Tamsweg Zell am See

Eingereichte Anträge Genehmigte Anträge
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8.7. Bildungskarenz Plus

Seit 2009 gibt es die Bildungskarenz Plus, eine Maß-
nahme, um eine Höherqualifizierung des Personals zu 
erreichen und dabei Lohnkosten zu sparen. Arbeitneh-
merInnen haben die Möglichkeit, Aus- und Weiterbil-
dungen zu absolvieren, die vom Dienstgeber vorausfi-
nanziert werden. 

Das Land Salzburg refundiert dem Unternehmen die 
Hälfte der Ausbildungskosten bis zu einer Höhe von  
E 3.000 pro Person. Der Arbeitnehmer erhält für die Zeit 
während der Ausbildung vom Arbeitsmarktservice ein 
Weiterbildungsgeld in der Höhe des Arbeitslosengeldes.

Voraussetzungen für die Gewährung einer Bildungs-
karenz Plus sind:

	� Arbeitsverhältnis von mindestens einem Jahr ununter-
brochener Dauer

	� Nachweis der Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme 
im Ausmaß von mindestens 20 Wochenstunden

	� Vereinbarung im Sinne des Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetzes oder landes- oder bundesgesetz-
licher Regelungen

	� Finanzierung der Bildungsmaßnahme durch das Land 
Salzburg

	� Wohnsitz im Bundesland Salzburg

ArbeitnehmerInnen nach Geschlecht 

2010 2009

weiblich
männlich

27 51
56 94

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

weiblich

männlich

2010 Ohne Titel 1

In den Jahren 2009 und 2010 haben 228 Arbeitneh-
merInnen in 65 Unternehmen die Bildungskarenz Plus in 
Anspruch genommen. Davon waren 32 % Frauen.
Die 65 Unternehmen verteilen sich zu 29 % auf den Be-
zirk Salzburg-Umgebung, zu jeweils 16 % auf die Stadt 

Salzburg und den Bezirk Hallein und zu jeweils zwölf 
Prozent auf die Bezirke St. Johann im Pongau und Zell 
am See. Rund 15 % der teilnehmenden Unternehmen 
kamen aus anderen Bundesländern.

  2009       2010

27

51

56

94

Eingereichte Anträge nach Geschlecht

		  2009	 2010
			   absolut	 in %	 absolut	 in %
männlich			   1.164	 47,1	 775	 46,3
weiblich			   1.309	 52,9	 899	 53,7

Gesamt			   2.473		  1.674	
	  

Im Jahr 2009 nahmen 1.750 Tages- und 173 Wo-
chenpendlerInnen das Angebot der Pendlerbeihilfe in 
Anspruch. 2010 wurden von TagespendlerInnen 1.323 

Anträge und von WochenpendlerInnen 81 Anträge 
genehmigt.
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8.8. Territorialer Beschäftigungspakt 

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik im Bundes-
land Salzburg, also des Landes, des Arbeitsmarktservice, 
der Sozialpartner und des Bundessozialamtes, werden 
über den „TEP - Territorial Employment Pact: Arbeit 
für Salzburg“ im Rahmen einer konzertierten Strategie 
umgesetzt. Den Vorsitz im TEP Salzburg führt Landes-
hauptfrau Mag. Gabi Burgstaller. 

Der Europäische Sozialfonds und das Bundesministerium 
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz unterstüt-
zen finanziell diese Zusammenarbeit und die TEP-Koordi-
nation im Rahmen des ESF-Programmes 2007- 2013.

Gemeinsames Ziel dieses Zusammenwirkens ist die Si-
cherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, die Erleich-
terung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für benachteiligte 
Personen und die Hebung der Qualifikation Salzburger 
ArbeitnehmerInnen. 

Strategische Grundsätze des TEP in Verfolgung dieser 
Ziele sind: Erweiterte Gleichbehandlung, Gender Main-
streaming, Regionalisierung, Schwerpunktsetzung und 
Zielgruppenorientierung. Besonders wird die Berücksich-
tigung des Gender Equality-Aspekts bei allen Aktivitäten 
angestrebt.

In diesem Sinn stimmen die TEP-Partner einerseits ihre 
jeweils eigenen Maßnahmen mit den Paktpartnern ab, 
anderseits setzt der TEP unter Einsatz von ESF-Förde-
rungsmitteln eigene, zusätzliche TEP-Aktivitäten. 

Im Jahr 2010 wurden folgende vier TEP-Projekte 
umgesetzt, zu deren Umsetzung das Land Mittel von 
insgesamt rund E 315.000 zusätzlich zu Finanzierungen 
des ESF und des AMS beisteuerte. Diese werden auch im 
Jahr 2011 fortgesetzt: 

1) Checkpoint Zukunft
www.checkpointzukunft.at
Ein Angebot für Jugendliche bis 21 Jahre im Tennengau, 
insbesondere mit Migrations-Hintergrund, die für ihren 
zukünftigen Berufs- oder Bildungsweg Orientierungs-, 
Klärungs- oder Begleitungsbedarf haben. 
Standort: Hallein/Tennengau.

2) Partnership 
www.pakte.at/attach/Folder_BFI_Partnership.pdf
Ein Angebot für junge Menschen zwischen 19 und 25 
Jahren, insbesondere mit Migrations-Hintergrund, das 
sich unter anderem zum Ziel setzt, durch Beseitigung von 
Bildungsbarrieren einen Einstieg in reguläre Arbeitsver-
hältnisse zu ermöglichen. 
Standorte: Salzburg Stadt und Zell am See.

3) Lebensarbeit 
www.esage.at/lebensarbeit 
Ein Beschäftigungsangebot für besonders arbeitsmarkt-
ferne Personen, insbesondere mit Migrations-Hinter-
grund. 
Standort: Salzburg Stadt.

4) MIdA - Migrantinnen: Integration durch 
Arbeitsmarktzugang 
www.pakte.at/attach/Praesent_Mida.pdf
Ein vielfältiges Unterstützungs-Angebot für Frauen mit 
Migrationshintergrund zur Integration in Arbeitsmarkt 
und Gesellschaft. 
Standort: Salzburg-Stadt. 

Vom TEP Salzburg wurden bisher insgesamt 13 Studien 
zu arbeitsmarktrelevanten Themen in Auftrag gegeben. 
Im Jahr 2010 wurden die Studien „Qualifizierungsbilanz 
Pongau“ und „Qualifizierungsbilanz Lungau“ fertig 
gestellt. 
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Der Anteil der Sozialausgaben an den Gesamtausgaben 
des Landes lag 2010 bei 11,47 %. Gegenüber 2009 ging 
dieser Anteil um 0,81 % zurück.

Dieser Rückgang ist jedoch nicht auf eine Verminderung 
der Ausgaben im Sozialbereich zurückzuführen, sondern 
auf höhere Gesamtausgaben des Landes. Die Ausgaben 
für den Bereich Soziales incl. Arbeitsmarkt blieben ge-
genüber dem Rechnungsabschluss 2009 relativ konstant.

Die hohe Steigerung der Sozialausgaben 2008/2009 ist 
auf eine geänderte Vollzugspraxis bei der Gewährung 
von Sozialhilfe in Seniorenheimen zurückzuführen.
Denn bis 2008/2009 erhielten die Seniorenheime das 

Pflegegeld und die Pension von HeimbewohnerInnen, 
die Sozialhilfe bezogen haben. Dem Land wurde nur die 
Differenz zu den tatsächlichen Kosten verrechnet.

Durch die geänderte Vollzugspraxis, also die Umstellung 
auf die sogenannte Vollkostenrechnung, verrechnen die 
Seniorenheime nun dem Land die vollen Kosten, da das 
Land das Pflegegeld und die Pension von Sozialhilfebe-
zieherInnen in Heimen erhält.

Die Folge ist ein Anstieg der Sozialausgaben, dem jedoch 
ein entsprechender Anstieg bei den Einnahmen gegen-
über steht. Die Nettoausgaben entsprechen daher den 
bisherigen Trends der letzten Jahre.

9. Finanzielle Aufwendungen

9.1. Überblick

Gegenüberstellung der Sozialausgaben zu den Gesamtausgaben des Landes in tausend Euro

in tausend Euro	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
  Gesamtausgaben Land	 1.784.217	 1.842.501	 1.954.389	 2.176.088	 2.331.181 	 2.227.440	
  �Gesamtausgaben Soziales	
  �incl. Arbeitsmarkt	 200.184	 210.933	 235.114	 267.227	 267.472	 274.448	

Anteil Soziales an den  
Gesamtausgaben des Landes	 11,22%	 11,45%	 12,03%	 12,28%	 11,47%	 12,32%	
		

RA 2006 RA 2007 RA 2008 RA 2009 RA 2010 VA 2011

Gesamtausgabe
n Land

Gesamtausgabe
n Soziales incl. 
Arbeitsmarkt

Anteil Soziales 
an den 
Gesamtausgabe
n des Landes

1.784.217 1.842.501 1.954.389 2.176.088 2.331.181 2.227.440

200.184 210.933 235.114 267.227 267.472 274.448

11,22% 11,45% 12,03% 12,28% 11,47% 12,32%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Gesamtausgaben Land Gesamtausgaben Soziales incl. Arbeitsmarkt  Gesamtausgaben Land        
  Gesamtausgaben Soziales incl. Arbeitsmarkt

RA = Rechnungsabschluss
VA = Voranschlag

RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
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RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011

Im Bericht werden daher vermehrt Nettoausgabenver-
gleiche gezogen. Bei den Ausgaben zur stationären Pfle-
ge und beim Anteil der Sozialausgaben am Gesamthaus-
halt des Landes ist dies jedoch aus technischen Gründen 
nicht möglich. Der starke Anstieg bei den Ausgaben 
verzerrt daher in diesen Vergleichen das Bild. 

Die Ausgaben im Sozialbereich umfassen den Aufwand 
für die Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung, die Behinder-
tenhilfe, das Pflegegeld und die Jugendwohlfahrt, soweit 
nicht die LeistungsempfängerInnen selbst oder davon 
Unterhaltspflichtige eine Eigenleistung zu erbringen 
haben. Dies kann in folgender Form sein:

	� Einsatz von Einkommen und vermögen bei Pflichtlei-
stungen in der Sozialhilfe/Mindestsicherung

	� Kostenbeitrag bei sozialen Diensten und Leistungen 
der Behindertenhilfe

	� Kostenrückersatz bei den Obsorgeberechtigten in der 
Jugendwohlfahrt

Hinzu kommt der Aufwand für die aktive Arbeitsmarkt-
politik, die der Sozialabteilung zugeordnet ist.

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

Gesamtausgaben Soziales incl. Arbeitsmarkt
Nettoausgaben Soziales incl. Arbeitsmarkt

  Gesamtausgaben Soziales incl. Arbeitsmarkt          Nettoausgaben Soziales incl. Arbeitsmarkt

RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011

	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
  �Gesamtausgaben Soziales 

incl. Arbeitsmarkt	 200.184.183	 210.933.669	 235.114.795	 267.227.844	 267.472.797	 274.448.800	
Anstieg Gesamtausgaben	 5,7%	 5,4%	 11,5%	 13,7%	 0,1%	 2,6%	

  �Nettoausgaben Soziales
�incl. Arbeitsmarkt	 158.610.066	 168.458.772	 181.135.152	 195.579.187	 198.798.527	 205.818.800
Anstieg Nettoausgaben	 11,5%	 6,2%	 7,5%	 8,0%	 1,6%	 3,5%	
	 		

Gesamtausgaben und Nettoausgaben (nach Abzug von Einnahmen und Eigenleistungen)
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Den höchsten Anteil an den Netto-Sozialausgaben in den 
Kernbereichen nahm im Jahr 2010 die Ausgaben für die 
Sozialhilfe/Mindestsicherung mit 43,9 % ein. Dies inklu-
diert die Ausgaben für stationäre Pflege. Der Anteil der 
Behindertenhilfe an den gesamten Netto-Sozialausgaben 
lag im Jahr 2010 bei 30,3 %. Die Ausgaben der Jugend-

wohlfahrt blieben gegenüber dem Vorjahr konstant mit 
13 %. Der Anteil der Ausgaben für Pflegegeld war 2010 
mit 9,6 % geringer als noch 2009. Die Ausgaben für die 
Arbeitsmarktpolitik machten 3,2 % des gesamten Sozial-
budgets aus, eine Steigerung von 0,9 %.

Entwicklung der Netto-Ausgaben in den Kernbereichen

		  RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
  Arbeitsmarkt		  3.445.028	 4.236.942	 4.444.245	 6.337.020	 7.254.100	
  Jugendwohlfahrt		  20.588.676	 22.570.219	 25.004.257	 25.840.156	 26.780.500
  Behindertenhilfe		  49.734.523	 55.346.898	 60.159.181	 60.047.115	 60.855.500
  Pflegegeld		  17.509.740	 17.574.267	 18.656.343	 19.031.453	 19.270.600
  Sozialhilfe		  72.931.000	 76.996.907	 83.549.167	 87.175.729	 91.278.600

Sozialhilfe Pflegegeld Behindertenhilfe Jugendwohlfahrt Arbeitsmarkt

RA 2007
RA 2008
RA 2009
RA 2010
VA 2011

72.931.000 17.509.740 49.734.523 20.588.676 3.445.028 164.208.967
76.996.907 17.574.267 55.346.898 22.570.219 4.236.942 176.725.233
83.549.167 18.656.343 60.159.181 25.041.257 4.444.245 191.850.193
86.175.729 19.031.453 60.047.115 25.840.156 6.337.020 197.431.473
90.278.600 19.270.600 60.855.500 26.780.500 7.254.100 204.439.300
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Die Kosten für die öffentliche Wohlfahrt werden von 
Land und Gemeinden gemeinsam getragen. Die Höhe 
der Kostenbeiträge war bisher, je nach Leistungssystem, 
unterschiedlich. Bei Leistungen, bei welchen keine 
Kostenbeteiligung durch die Gemeinden vorgesehen ist, 
trägt das Land die Gesamtkosten.

Im Rahmen einer Kostenschlüsseländerung wurden alle 
Kostenbeiträge der Gemeinden über 50 % seit 2006 bis 
zum Jahr 2010 stufenweise reduziert. Seit 2010 haben 
die Gemeinden nun für die Bereiche Sozialhilfe, Behin-
dertenhilfe, Pflegegeld, Jugendwohlfahrt und Senioren-
büro 50 % der Kostenbeiträge zu leisten.

In den im gesamten Kapitel „Finanzielle Aufwendungen“ 
dargestellten Rechnungsabschlüssen sind die Gemeinde-
beiträge nicht berücksichtigt. 

Kostenschlüssel Gemeinden – Land Salzburg
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	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011

9.2. Finanzen im Detail

Sozialhilfe
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Nettoausgaben

Ausgaben Sozialhilfe

	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
„Offene“ Sozialhilfe/
Mindestsicherung	

27.601.819	 27.160.573	 29.080.569	 30.636.660	 29.432.842	 29.633.400

Unterbringung	 46.845.895	 50.167.440	 62.688.257	 81.912.826	 87.220.758	 92.116.700
Hilfe in besonderen Lebenslagen	 2.473.464	 2.055.649	 1.679.467	 1.194.808	 684.541	 1.498.100
Soziale Dienste	 15.935.999	 17.184.544	 17.969.208	 21.344.773	 21.672.519	 21.609.000
Übrige Maßnahmen	 2.273.808	 2.385.176	 2.584.305	 2.427.353	 3.091.831	 2.814.700

Gesamtausgaben	 95.130.985	 98.953.382	 114.001.806	 137.516.421	 142.102.491	147.671.900
Veränderung zum Vorjahr	 7,8%	 4,0%	 15,2%	 20,6%	 3,1%	 3,9%

Nettoausgaben	 69.451.365	 72.931.000	 76.996.907	 83.551.167	 86.192.050	 90.696.300
Veränderung zum Vorjahr	 9,0%	 5,0%	 5,6%	 8,5%	 2,9%	 5,2%
		

In dieser Grafik werden die Nettoausgaben dargestellt. 
Die Gesamtausgaben sind hier aufgrund der „Verzer-
rung“ durch den Umstieg auf die Vollkostenverrechnung 
wenig aussagekräftig, werden aber dennoch in der 
Tabelle angeführt.

Die Nettoausgaben stiegen im Jahr 2010 um 3,1 %. Ein 
Zuwachs, der vor allem auf die Unterbringung in Ein-
richtungen zurückzuführen ist. Die Ausgaben im Bereich 

der offenen Sozialhilfe/Mindestsicherung und der Hilfe 
in besonderen Lebenslagen nahmen im Vergleich zum 
Vorjahr ab.

Den höchsten Anteil an den Gesamtausgaben nahm die 
stationäre Unterbringung in Pflegeheimen mit 61,4 % 
ein. Die Kosten der „offenen“ Sozialhilfe/Mindestsiche-
rung nehmen 20,7 % der Gesamtausgaben ein.
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Offene Sozialhilfe/Mindestsicherung
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Summe

Entwicklung der Ausgaben Offene Sozialhilfe/Mindestsicherung

	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
Lebensunterhalt	 21.203.724	 20.665.537	 22.145.530	 23.512.589	 23.056.230	 23.995.400
Krankenhilfe	 6.234.166	 6.275.271	 6.782.663	 6.986.975	 5.909.942	 5.439.100
Sonstige Leistungen/
Sonderbedarfe	

163.929	 219.765	 152.376	 137.096	 466.669	 198.900

Summe	 27.601.819	 27.160.573	 29.080.569	 30.636.660	 29.432.842	 29.633.400
Veränderung in %	 4,2%	 -1,6%	 7,1%	 5,4%	 -3,9%	 0,7%
	

Die „offene“ Sozialhilfe bzw. bedarfsorientierte Mindest-
sicherung umfasst die Ausgaben für Leistungen zur „Si-
cherung des Lebensbedarfes“. Die Summe der Ausgaben 
ging im Vergleich zu 2009 um 3,9 % zurück, blieb aber 
im Vergleich zu den Vorjahren relativ konstant.

Die hohe Summe im Bereich der Sonstigen Leistungen/
Sonderbedarfe ist auf die Systemumstellung der Bedarfs-
orientierten Mindestsicherung zurückzuführen.
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Unterstützung von stationär betreuten Personen
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Gesamtausgaben Unterbringung in Senioren- und Seniorenpflegeeinrichtungen

	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
  Öffentliche Pflegeheime	 28.666.481	 31.560.567	 44.007.122	 63.927.096	 69.055.477	 70.430.300
  Private Pflegeheime	 13.262.103	 13.424.854	 13.261.376	 13.611.213	 14.194.834	 16.448.600
  Sonstige Einrichtungen	 4.917.311	 5.182.019	 5.419.759	 4.374.517	 3.970.446	 5.237.800

Summe	 46.845.895	 50.167.440	 62.688.257	 81.912.826	 87.220.758	 92.116.700
In Prozent zum Vorjahr	 10,6%	 7,1%	 25,0%	 30,7%	 6,5%	 5,6%
		

Seit die Seniorenheime dem Land den vollen Tarif für die 
Unterbringung hilfsbedürftiger Senioren verrechnen, also 
mit der Umstellung der Abrechnung der Seniorenheime 
mit dem Land auf die sogenannte „Vollkostenrech-
nung“, stiegen die Gesamtausgaben im stationären Be-
reich erheblich an. Dies ist auch in der oben angeführten 
Tabelle sehr gut erkennbar, da bis zur Umstellung nur 
der Differenzbetrag zwischen Ausgaben und Einnahmen 
verrechnet wurden.

Der Eigenleistungsanteil des Heimbewohners aus Pension 
und Pflegegeld wird nunmehr von der Pensionsversiche-
rungsanstalt direkt an das Land überwiesen. So stehen 
diesen erhöhten Ausgaben auch andererseits erhöhte 
Einnahmen gegenüber, weshalb die Nettoausgaben bei 
weitem nicht so stark ansteigen wie die Gesamtausga-
ben. Leider können die Nettoausgaben aus technisch-
administrativen Gründen in dieser Grafik nicht dargestellt 
werden. Der Verlauf der realen Kostenentwicklung wird 
in der Abbildung der Nettokosten der Sozialhilfe/Min-
destsicherung ersichtlich.

RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011

  Öffentliche Pflegeheime          Private Pflegeheime        Sonstige Einrichtungen
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Soziale Dienste
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Gesamtausgaben § 22 SSHG Soziale Dienste

	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
Haushaltshilfe	 5.743.498	 6.189.945	 6.313.587	 7.947.428	 8.030.229	 7.787.700
Hauskrankenpflege	 7.070.924	 7.818.396	 8.277.788	 9.387.834	 9.890.471	 9.877.700
Familienhilfe	 206.739	 217.608	 283.114	 278.394	 313.448	 381.700
Pflege im Haushalt	 515.713	 535.131	 577.200	 749.045	 517.609	 872.000
Sonstige Maßnahmen	 2.399.125	 2.423.464	 2.517.519	 2.797.527	 2.691.603	 2.689.900
Kurzzeitpflege				    184.545	 229.159	 0

Summe	 15.935.999	 17.184.544	 17.969.208	 21.344.773	 21.672.519	 21.609.000
Veränderungen zum Vorjahr	 8,6%	 7,8%	 4,6%	 18,8%	 1,5%	 -0,3%
			 

45,6 % des Gesamtbudgets für den Bereich der Sozialen 
Dienste wurde im Jahr 2010 für die Hauskrankenpflege 
und 37,1 % für die Haushaltshilfe ausgegeben. Die rest-

lichen 17,3 % verteilten sich auf die Leistungen Famili-
enhilfe, Pflege im Haushalt, Kurzzeitpflege und sonstige 
Maßnahmen.
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Im Jahr 2010 war bei den Gesamtausgaben des Pflege-
geldes ein Anstieg von 2,5 % zu verzeichnen. Seit dem 
Jahr 2004 steigen die Ausgaben beim Pflegegeld stetig 
an. Die steigenden Ausgaben resultieren einerseits durch 

kontinuierliches Ansteigen der Fallzahlen und ande-
rerseits auch durch die Einführung des Erschwerniszu-
schlages im Jahr 2009.

Pflegegeld
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Nettoaufwand Pflegegeld

	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
Landespflegegeld	 15.724.432	 16.655.856	 16.711.684	 17.789.442	 18.171.316	 18.891.000
LandesbeamtInnen und -politik	 839.814	 857.339	 866.767	 869.880	 863.408	 964.700
BundesPG (LandeslehrerInnen)	 860.842	 820.896	 844.999	 952.539	 1.064.960	 1.031.200

Gesamtausgaben	 17.425.088	 18.334.091	 18.423.450	 19.611.861	 20.099.684	 20.886.900
Veränderung Brutto zum Vorjahr	 3,5%	 5,2%	 0,5%	 6,5%	 2,5%	 3,9%
		

	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
Gesamtausgaben	 17.425.088	 18.334.091	 18.423.450	 19.611.861	 20.099.684	 20.886.900
Gesamteinnahmen	 864.418	 824.351	 848.183	 955.518	 1.068.231	 1.616.300

Nettoaufwand	 16.560.670	 17.509.740	 17.575.267	 18.656.343	 19.031.453	 19.270.600
Veränderung Netto zum Vorjahr	 3,2%	 5,7%	 0,4%	 6,2%	 2,0%	 1,3%
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Die höchsten finanziellen Aufwendungen des Gesamt-
budgets der Behindertenhilfe waren mit 39,5 % für alle 

Leistungen der sozialen Betreuung und mit 24,3% für die 
Leistungen der sozialen Eingliederung zu verzeichnen.

Behindertenhilfe

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

RA 2006 RA 2007 RA 2008 RA 2009 RA 2010 VA 2011

Gesamtausgaben

40.000.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

60.000.000

65.000.000

RA 2006 RA 2007 RA 2008 RA 2009 RA 2010 VA 2011

Nettoaufwand

Gesamtausgaben der Behindertenhilfe

Nettoaufwand Behindertenhilfe

	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
Heilbehandlungen	 1.657.520	 1.951.311	 2.086.726	 2.034.427	 2.081.749	 1.954.100
Körperersatzstücke	 109.583	 196.899	 134.671	 166.116	 231.475	 189.200
Erziehung	 4.255.314	 4.358.538	 4.537.835	 4.494.400	 4.654.039	 4.842.700
Berufliche Eingliederung	 3.601.768	 4.040.804	 4.239.778	 4.537.010	 4.660.030	 5.436.700
Soziale Eingliederung	 12.078.156	 12.496.458	 14.247.069	 16.524.694	 17.014.105	 16.760.300
Soziale Betreuung	 22.481.664	 23.973.903	 25.532.342	 28.528.080	 27.831.302	 26.590.700
Geschützte Arbeit	 4.789.651	 4.631.889	 5.488.624	 5.175.362	 5.592.997	 5.649.700
Einrichtungen	 2.921.912	 3.538.415	 4.495.179	 4.930.095	 4.475.822	 4.299.800
Besond. Soz. Dienste	 2.687.472	 2.924.286	 3.050.641	 3.259.226	 3.140.056	 3.454.900
Übrige Maßnahmen	 318.695	 409.749	 211.198	 171.165	 234.885	 259.600

Gesamtausgaben	 54.901.735	 58.522.252	 64.024.063	 69.820.576	 69.916.459	 69.437.700
Veränderung zum Vorjahr	 4,1%	 6,6%	 9,4%	 9,1%	 0,1%	 -0,7%
				  

	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
Gesamtausgaben	 54.901.735	 58.522.252	 64.024.063	 69.820.576	 69.916.459	 69.437.700
Gesamteinnahmen	 8.455.974	 8.787.729	 8.677.165	 9.661.395	 9.869.345	 8.582.200

Nettoaufwand	 46.445.761	 49.734.523	 55.346.898	 60.159.181	 60.047.115	 60.855.500
Veränderung zum Vorjahr	 2,9%	 7,1%	 11,3%	 8,7%	 -0,2%	 1,3%
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Jugendwohlfahrt
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Nettoaufwand Jugendwohlfahrt

	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
Mutterberatung	 740.490	 703.689	 792.059	 772.137	 788.059	 871.400
Ambulante Betreuung	 3.041.577	 3.492.098	 4.355.356	 4.897.096	 5.080.068	 5.357.900
Freie Jugendwohlfahrt	 599.874	 626.272	 631.316	 768.370	 702.954	 698.900
Soziale Dienste	 622.693	 679.854	 657.031	 898.916	 794.268	 956.300
Unterbringung	 14.865.443	 16.019.724	 17.349.197	 18.882.351	 19.780.774	 19.935.000
Krankenhilfe	 15.743	 33.272	 36.011	 26.909	 23.270	 40.700
Übrige Maßnahmen	 96.487	 139.811	 112.829	 86.167	 144.384	 131.700

Summe	 19.982.307	 21.694.720	 23.933.799	 26.331.947	 27.313.777	 27.991.900

Kinder- und Jugendanwaltschaft	 88.784	 91.087	 146.954	 126.638	 142.951	 94.500
Summe incl. KiJA	 20.071.091	 21.785.807	 24.080.753	 26.458.585	 27.456.728	 28.086.400
Veränderung zum Vorjahr	 0,0%	 8,5%	 10,5%	 9,9%	 3,8%	 2,3%
					   

	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
Gesamtausgaben	 20.071.091	 21.785.807	 24.080.753	 26.458.585	 27.456.728	 28.086.400
Gesamteinnahmen	 1.131.839	 1.197.131	 1.510.534	 1.454.328	 1.616.572	 1.305.900

Nettoaufwand	 18.939.252	 20.588.676	 22.570.219	 25.004.257	 25.840.156	 26.780.500
Veränderung zum Vorjahr	 -0,4%	 8,7%	 9,6%	 10,8%	 3,3%	 3,6%
					   

Der größte Ausgabenposten 2010 war jener der 
Unterbringung in stationären Einrichtungen der freien 
Jugendwohlfahrt und der Pflegeeltern mit 72 %. 18,5 % 
der Ausgaben für den Jugendwohlfahrtsbereich wurden 

für die ambulante Betreuung aufgewendet. Insgesamt 
stiegen die Ausgaben für die Jugendwohlfahrt von 2009 
auf 2010 um 3,8 %.
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	 RA 2006	 RA 2007	 RA 2008	 RA 2009	 RA 2010	 VA 2011
Arbeitsmarktpolitische Initiativen	 3.167.185	 3.467.641	 4.322.505	 4.530.456	 6.368.400	 7.254.100

Nettoaufwand	 3.088.575	 3.445.028	 4.236.942	 4.444.245	 6.337.020	 7.254.100
Veränderung zum Vorjahr	 6,6%	 9,5%	 24,7%	 4,8%	 40,6%	 13,9%

Die Ausgaben für die Arbeitsmarktpolitischen Initiativen 
der Landesregierung steigen kontinuierlich an. 2010 war, 

in Folge der steigenden Arbeitslosigkeit, ein Anstieg von 
40,6 % zu verzeichnen.
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Kapitel 10

Broschüren
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Thema: Beratung

	

gut.beraten 	 Besser Beraten

Thema: Eltern & Kind

	

Adoption	 Eltern & Kind	 Jugendschutz (Elternausgabe & Flyer)

	

Pflegeeltern	W ege vor und	 Elternberatung
	 nach der Geburt
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10. Broschüren
Folgende Broschüren können bei der Sozialabteilung bestellt werden (Tel: 0662/8042-3542) und sind überdies im 
Internet unter http://www.salzburg.gv.at/landversand verfügbar:



Thema: Pflege

Pflegegeld	 Zuhause pflegen       Seniorenpflegeheime   Kurzzeitpflege     

Thema: Behinderung

barrierefrei	 unbehindert   Unternehmen sozial
bauen	 unterwegs

Thema: Arbeit

Job aktiv           Unternehmen sozial

Thema: Geld

Eltern-Kind-    SeniorTARIFE    
TARIFE
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